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Verschuldungssituation der Stadt Quickborn und Zinsentwicklung 
 
Der Schuldenstand der Stadt Quickborn beträgt unter Berücksichtigung der 
Tilgungsleistungen in Höhe von rund 2,65 Mio. € zum Jahresende 2019 gut 71 Mio. €.  
 
Im Jahr 2019 wurden zwei neue Investitionskredite aufgenommen: einer zu Jahresbeginn 
im Januar 2019 in Höhe von 6 Mio. €, der rückwirkend für die Investitionstätigkeit im Jahr 
2018 aufgenommen wurde, und ein zweiter in Höhe von 7 Mio. € im Oktober 2019. 
Kassenkredite bestanden zum 31.12.2019 in Höhe von knapp 1 Mio. €. Die 
Restkreditermächtigung aus 2019 und Vorjahren in Höhe von 7,2 Mio. € wurde in das 
Haushaltsjahr 2020 übertragen.  
 
Die bestehenden Investitionskredite haben durchgehend langfristige Laufzeiten. Sie sind in 
der folgenden Übersicht nach ihrer Fristigkeit aufgeführt: 
 

Restkapital in € 
  

Laufzeit 
Zinssatz 

in % 
Laufzeit bis 

0,09 Mio. €  20 Jahre 3,55 30.06.2021 

2,46 Mio. €  17 Jahre 3,40 30.06.2028 

3,36 Mio. € * 15 Jahre 2,47 30.09.2028 

0,18 Mio. €  20 Jahre 4,31 30.09.2028 

0,22 Mio. €  20 Jahre 4,25 30.09.2028 

5,70 Mio. € * 17 Jahre 2,89 30.12.2030 

3,45 Mio. €  20 Jahre 3,67 30.06.2031 

15,14 Mio. €  20 Jahre 0,94 30.06.2035 
0,49 Mio. €  20 Jahre 1,80 30.12.2036 

3,73 Mio. € * 20 Jahre 1,29 30.12.2036 

3,63 Mio. €  20 Jahre 1,45 30.12.2036 

3,82 Mio. €  20 Jahre 1,49 30.12.2036 

7,55 Mio. €  20 Jahre 1,60 30.03.2037 

7,84 Mio. € ** 30 Jahre 1,98 30.09.2046 

0,59 Mio. € ** 29 Jahre 1,75 30.12.2046 

5,90 Mio. €  30 Jahre 1,59 30.12.2048 

6,97 Mio. €  30 Jahre 0,57 30.06.2049 

0,02 Mio. € * 59 Jahre 0,50 30.06.2057 

71,11 Mio. €    1,76   

Die mit * markierten Darlehen wurden für die Sparten Bauhof, Freibad und Abwasser, die mit ** markierten 
Darlehen für die Sparte Telekommunikation von den Kommunalbetrieben übernommen. 

 
Das Zinsniveau liegt im Februar 2020 bei: 
 

-0,35% - 0,10% für 3 Monate 

-0,15% - 0,15% für 6 Monate 

-0,10% - 0,10% für 1 Jahr 

0,03% für 5 Jahre 

0,35% für 10 Jahre 

0,74% für 20 Jahre 

0,82% für 30 Jahre 
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Im Jahr 2019 wurden für die aufgeführten Investitionskredite Zinsen in Höhe von 
1.209.826,43 € gezahlt und Tilgungen in Höhe von 2.647.109,53 € geleistet. Der durch-
schnittliche Zinssatz lag 2019 bei 1,76 % und liegt für 2020 bei 1,64 %. 
 
Trotz des sinkenden Durchschnittszinssatzes steigen die absoluten Aufwendungen für 
Zinsen aus aufgenommenen und geplanten Investitionskrediten aufgrund der umfangrei-
chen Investitionen der Stadt Quickborn kontinuierlich an. Eine genaue Beobachtung des 
Marktes und die Entscheidung, kurz-, mittel- oder langfristig zu finanzieren, ist daher fort-
während geboten, um die Zinslast möglichst niedrig zu halten. 
 
Die Zinsentwicklung für Kommunaldarlehen im Jahr 2019 sowie im Februar 2020 für 1, 5, 
10, 20 und 30 Jahre Laufzeit sieht wie folgt aus: 
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Das folgende Diagramm zeigt, wie sich das Verhältnis von Zinsaufwand zu Gesamtver-
schuldung entwickelt hat. Zu berücksichtigen ist, dass 2018 die bestehenden Kredite des 
Kommunalbetriebs Telekommunikation mit höheren Zinssätzen übernommen wurden: 
 

 
 
 
 
 
Abweichungen von der Haushaltsplanung 
 
Die Haushaltsmittel für den Verwaltungsbereich Finanzen (Produkt 11104) sind insgesamt 
auskömmlich. Einsparungen, die bei einzelnen Produktkonten erzielt werden konnten, 
mussten zur Deckung erhöhter Aufwendungen für Software und Schulungen im Zusam-
menhang mit der Einführung des Anordnungsworkflows herangezogen werden. Da die 
Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen noch nicht gebucht werden konn-
ten, ist zu erwarten, dass sich das Produktergebnis insgesamt negativ entwickelt. 
 
Im Bereich der Steuerentwicklung und Umlagen sehen die Ergebnisse wie folgt aus: 
 

Stand zum 
31.12.2019 

Haushalts- 
ansatz 2019 

Ergebnis 2019 Differenz Ergebnis 
zu Ansatz 

Grundsteuer A 51.500,00 50.164,06 -1.335,94 
Grundsteuer B 4.000.000,00 4.021.867,50 21.867,50 
Gewerbesteuer 21.450.000,00 18.876.303,42 -2.573.696,58 
Einkommensteueranteil 13.244.600,00 13.071.928,00 -172.672,00 
Umsatzsteueranteil 1.632.400,00 1.915.801,00 283.401,00 
Sonst. Vergnügungssteuer 370.000,00 320.068,76 -49.931,24 
Wettbürosteuer 27.000,00 29.596,55 2.596,55 
Hundesteuer 120.000,00 122.384,51 2.384,51 
Sonderausgleich 1.135.200,00 1.157.340,00 22.140,00 
Zuw.f. übergemeindl. Aufgaben 410.700,00 403.356,00 -7.344,00 
Sonst. Zuweisungen Land (Kon-
nexität / Infrastruktur) 

200.000,00 251.209,11 51.209,11 

Verzinsung v. Steuernachford. 100.000,00 207.984,00 107.984,00 

Summe 42.741.400,00 40.428.002,91 -2.313.397,09 

nachrichtlich:       
Gewerbesteuerumlage 3.756.500,00 2.917.426,00 -839.074,00 
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Die Erträge aus der Grundsteuer B sind gegenüber dem Vorjahr um 562 T€ gestiegen. Der 
Anstieg resultiert maßgeblich aus der Hebesatzerhöhung von 350 auf 400 v.H. zum 
01.01.2019. Dass der Haushaltsansatz noch um 22 T€ übertroffen wurde, liegt an neu 
veranlagten Grundstücken insbesondere durch Nachverdichtung im Stadtgebiet. 
 
Bei der Grundsteuer A war die Hebesatzerhöhung von 340 auf 400 v.H. noch etwas größer, 
und die Erträge sind gegenüber dem Vorjahr um knapp 9 T€ gestiegen. Der neue Planan-
satz konnte dennoch nicht ganz erreicht werden. 
 
Auch der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde angehoben, und zwar von 380 auf 
390 v.H. . Trotz der Erhöhung liegen die tatsächlichen Erträge um 2,574 Mio. € unter dem 
Planansatz. Ursächlich sind Vorjahresabrechnungen von Gewerbesteuerpflichtigen durch 
das Finanzamt sowie die Anpassung von Vorauszahlungen. Analog zu den niedrigeren 
Gewerbesteuererträgen liegt auch der Aufwand für die Gewerbesteuerumlage ebenfalls 
deutlich unter dem Planansatz (-839 T€), wodurch ein Teil des verringerten Steueraufkom-
mens kompensiert wird. 
 
Der Rückgang der Gewerbesteuererträge resultiert vor allem aus den drei ersten Quartalen 
des Jahres 2019. Im August 2019 hat der Bürgermeister mit einer 10%igen Haushaltssper-
re reagiert, um den finanziellen Schaden zu begrenzen. Im vierten Quartal 2019 gab es 
wiederum erhebliche Nachzahlungen von Gewerbesteuern und damit verbundene Erhö-
hungen von Vorauszahlungen. Die Haushaltssperre wurde trotzdem beibehalten, weil noch 
eine erhebliche Differenz zum Haushaltsansatz bestand.  
 
Die Auswirkungen auf die FAG-Umlage und die Kreisumlage sind für das Jahr 2020, in das 
das die ersten beiden Quartale 2019 einfließen, stärker entlastend als für das Jahr 2021, in 
das die Quartale der zweiten Jahreshälfte 2019 einfließen.  
 
Die Entwicklung der Gemeinschaftssteueranteile war im Jahr 2019 weiterhin positiv, in 
Summe ergeben sich Mehrerträge in Höhe von 644 T€ zum Vorjahr. Allerdings wurde der 
Planansatz für den Einkommensteueranteil um 173 T€ nicht erreicht, da sich die positive 
Entwicklung im Laufe des Jahres etwas gedämpft hat.  
 
Der Vergnügungssteuersatz wurde zum 01.04.2019 von 15,4% auf 20,0% der Bruttokasse 
erhöht. Statt der erwarteten 120 T€ wurden jedoch nur Mehrerträge in Höhe von knapp 10 
T€ gegenüber dem Vorjahr erzielt.  
 
Mit der neu eingeführten Wettbürosteuer wurden Erträge in Höhe von 30 T€ erzielt, was 
leicht über dem geplanten Wert liegt. Es wurde aber von dem einzigen örtlichen Wettbüro-
betreiber Klage gegen die Satzung beim Verwaltungsgericht erhoben. Die Verhandlung 
steht noch aus. 
 
Insgesamt reichen die positiven Effekte nicht aus, die Verluste bei den Gewerbesteuerer-
trägen vollständig zu kompensieren. Es ergibt sich eine Ergebnisverschlechterung in Höhe 
von knapp 1,5 Mio. €, der im Verlauf der Haushaltsausführung 2019 mit der Haushaltssper-
re im Bereich der Aufwendungen entgegengewirkt wurde. Letztlich führen die dadurch 
erzielten Einsparungen in Verbindung mit dem Anstieg der Gewerbesteuererträge im vier-
ten Quartal dazu, dass ein positiver Jahresabschluss 2019 zu erwarten ist. 
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Kooperationen mit dem Kreis Pinneberg 
 
Kooperation im Bereich Vollstreckung 
 
Die Ende 2014 vertraglich vereinbarte Kooperation im Vollstreckungswesen mit dem Kreis 
Pinneberg funktioniert reibungslos, und der reguläre Ablauf hat sich erfolgreich etabliert. 
 
Vollstreckungsstatistik 
 
Die folgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Fallzahlen im Bereich der Vollstreckung 
von Forderungen, die die Verwaltungsgemeinschaft Quickborn / Ellerau / Bönningstedt / 
Hasloh (eigene Fälle) oder andere Kommunen bzw. Einrichtungen des öffentlichen Rechts 
(sog. Amtshilfeersuchen) gegenüber eigenen Einwohnerinnen und Einwohnern haben: 
 

Jahr Vollstreckungs-
fälle gesamt 

Eigene Vollstre-
ckungsfälle 

Amtshilfe-
ersuchen 

erledigte Fälle 
gesamt 

Summe der voll-
streckten Gelder 

2008 1.565 509  1.056 1.327 165.000 € 
2009 1.483 539  944 1.302 155.000 € 
2010 1.637 765  872 1.272 180.000 € 
2011 1.758 887  871 1.493 232.000 € 
2012 1.618 842  776 1.320 262.600 € 
2013 1.982 914  1.068 1.598 380.400 € 
2014 1.920 933  987 1.538 444.281 € 
2015 1.144 659  752 960 225.144 € 
2016 2.134 1.221  913 1.279 575.524 € 
2017 2.276 1.321  370 1.321 587.692 € 
2018 2.080 1.311  769 1.766 614.587 € 
2019 2.365 1.550 815 2.001 596.982 € 

 
Die Mitarbeiter des Kreises erreichen im Rahmen der Kooperation hohe Erfolgsquoten. Im 
Jahr 2019 wurden gut 450 T€ an ausstehenden Forderungen erfolgreich für die Stadt 
Quickborn und die Gemeinden Bönningstedt und Hasloh eingebracht. Auf die Stadt Quick-
born entfielen davon 329.496,80 € aus 1.203 Fällen, es wurde eine positive Erledigungs-
quote von 89,5% erreicht. 
 
2019 entfielen 77,65 % der erledigten Fälle (ohne Amtsersuchen) auf die Stadt Quickborn, 
12,05% auf die Gemeinde Bönningstedt und 10,31% auf die Gemeinde Hasloh.  
 
Den eingebrachten Forderungen stehen im Jahr 2019 gezahlte Fallpauschalen in Höhe von 
45,3 T€ (davon für Quickborn 33,5 T€) gegenüber. Für die Stadt Quickborn sind somit 
27,88 € Kosten pro Fall angefallen. Der Vorjahreswert betrug 24 € pro Fall. Dem deutlichen 
Anstieg liegt eine vertragliche Steigerung der Fallpauschale (Stufe 1 – nur Innendienst) 
zugrunde. Er resultiert aus einer Änderung der Vollzugs- und Vollstreckungskostenordnung 
zum 27.10.2017, nach der die Schuldner im Rahmen der Bearbeitung im Innendienst nicht 
mehr mit einer Vollstreckungsgebühr belegt werden dürfen. Da diese Gebühren bei der 
Berechnung der Fallpauschale in Abzug gebracht wurden, hat der Kreis zum 01.05.2019 
die Fallpauschale in Stufe 1 angepasst.  
 
Die Kosten pro eingebrachten 100 € belaufen sich auf 10,18 € (Vorjahr 9,07 €) bzw. für 
jeden an den Kreis gezahlten Euro wurden Forderungen in Höhe von durchschnittlich 
9,82 € (Vorjahr 11,03 €) eingebracht. 
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Kooperation im Bereich Administratorentätigkeit für die Buchhaltungssoftware 
 
Seit dem 01.11.2017 besteht eine weitere Kooperation der Stadt Quickborn mit dem Kreis 
Pinneberg. Sie bezieht sich auf die Administratorentätigkeit für die Buchhaltungssoftware 
H+H proDoppik und umfasst die Nutzerrechteverwaltung, das Einspielen von System-
Updates sowie das Führen der Verfahrensakte. Dadurch, dass der Kreis entsprechendes 
Fachpersonal vorhält und die System-Updates bei Kreis und Stadt insbesondere in Hinblick 
auf die Vollstreckungs-Kooperation sowieso aufeinander abgestimmt werden müssen, 
können eindeutig Synergieeffekte genutzt werden. 
 
Im Zusammenhang mit der Einrichtung der Verwaltungsgemeinschaft mit der Gemeinde 
Ellerau und den damit verbundenen organisatorischen Veränderungen bei der Stadt Quick-
born waren umfangreiche Anpassungen der Nutzerrechtestruktur notwendig, die mit Unter-
stützung des Kreises erfolgreich umgesetzt wurden. 
 
Verwaltungsgemeinschaft mit Bönningstedt, Hasloh und Ellerau - Fachbereich Finanzen 
 
Das Haushaltsaufstellungsverfahren in den Gemeinden Bönningstedt und Hasloh liefen für 
2020 wie in den Vorjahren problemlos. Die Haushalte beider Gemeinden wurden jedoch nur 
unter Auflagen bezüglich der Fertigstellung der Jahresabschlüsse und mit vorläufigen Ein-
schränkungen bei den Kreditermächtigungen und den Verpflichtungsermächtigungen von 
der Kommunalaufsicht des Kreises genehmigt. 
 
Nachdem die Eröffnungsbilanzen und die Jahresabschlüsse 2009 bis 2012, die noch in der 
Zuständigkeit vom Amt Pinnau gelegen hätten, von einem externen Unternehmen erstellt 
worden waren, erwiesen sich die Jahresabschlüsse für das Jahr 2013 für beide Gemeinden 
als besonders umfangreich. Zu den notwendigen Klärungsbedarfen von Sachverhalten, 
aufwändigen Abstimmungsarbeiten zwischen dem Datenimport der von der externen Firma 
in Excel aufgearbeiteten Bilanzwerte und der ab 2013 bei der Stadt Quickborn getätigten 
Buchungen in der Finanzsoftware sowie daraus resultierenden erforderlichen Umbuchun-
gen und Bereinigungen kamen Schwierigkeiten aufgrund von Personalwechsel und Fach-
kräftemangel am Arbeitsmarkt. Inzwischen liegt in Hasloh der Jahresabschluss 2014 vor, 
für Bönningstedt ist das Zahlenwerk zum Quartalsende fertig. Dieses wurde von der Kom-
munalaufsicht auch als Auflage zur nachträglichen Genehmigung der Kreditermächtigung 
gemacht. 
 
Für die weiteren Jahresabschlüsse wurde ein straffer Zeitplan erarbeitet, der das vollstän-
dige Aufholen der Rückstände im Jahr 2021 ermöglicht. Bei den Abschlüssen für das Jahr 
2014 hat sich bestätigt, dass die Erstellung der Abschlüsse nach 2013 aufgrund der vor-
handenen Datenbasis in der Finanzsoftware mit geringerem sachlichen und zeitlichen Auf-
wand zu leisten ist. Trotzdem wird das Aufarbeiten der Rückstände weiterhin intensiv Per-
sonalressourcen beanspruchen, auch über den Fachbereich Finanzen hinaus. Insbesonde-
re sind für die Aktivierung der Anlagen im Bau komplexe Sachverhalte aufzuklären, was nur 
unter Einbindung der Fachbereiche Liegenschaften, Bildung sowie Tiefbau möglich ist.  
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Verwaltungsgemeinschaft mit der Gemeinde Ellerau 
 
Seit dem 01.07.2019 bilden die Stadt Quickborn und die Gemeinde Ellerau auf Basis eines 
öffentlich-rechtlichen Vertrages eine Verwaltungsgemeinschaft. 
Genau wie für die Gemeinden Bönningstedt und Hasloh werden die Kernverwaltungsaufga-
ben seit diesem Zeitpunkt für die Gemeinde Ellerau von der Stadt Quickborn gesteuert. 
Für die Bürgerinnen und Bürger besteht die Möglichkeit, ihre Anliegen wie bisher im Eller-
auer Rathaus oder alternativ im Quickborner Rathaus oder den Gemeindebüros in Bön-
ningstedt oder Hasloh erledigen zu lassen. 
 
 
 
 
Verwaltungsgemeinschaft mit der Gemeinde Ascheberg 
 
Am 20.11.2019 haben die Gemeinde Ascheberg/Kreis Plön und die Stadt Quickborn einen 
öffentlich-rechtlichen Vertrag unterzeichnet zur Übernahme der Kernverwaltungsaufgaben 
der Gemeinde Ascheberg durch die Stadt Quickborn ab dem 01.01.2021. 
In der Gemeinde Ascheberg wird mit voraussichtlich 3 Mitarbeiterinnen / Mitarbeitern ein 
Gemeindebüro bestehen, in dem die Anliegen der Einwohnerinnen und Einwohner direkt 
bearbeitet werden. Alternativ können sich die Einwohnerinnen und Einwohner schriftlich 
oder telefonisch an die Stadtverwaltung in Quickborn wenden. 
 
Ab 01.01.2021 wird die Stadt Quickborn damit im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft 
die Kernverwaltungsaufgaben der Gemeinden Bönningstedt, Hasloh, Ellerau und Asche-
berg übernehmen und damit rund 38.700 Einwohnerinnen und Einwohner (Statistikamt, 
30.09.2019) verwalten. 
 
 
 
 
Stadtwerke Quickborn - Statusbericht tel.quick 
 
Zum 31.12.2019 wurden ca. 6.800 Haushalte (Vorjahr: 6.600) in Quickborn über einen 
Glasfaseranschluss versorgt. 
Von den 6.800 Haushalten bezogen ca. 4.600 Kunden (Vorjahr: 4.200) Produkte aus den 
Bereichen TV, Internet und Telefonie. Etwa 3.100 Kunden (Vorjahr: 3.000) entfallen hiervon 
auf den Einfamilienhausbereich. 
2.200 Kunden (Vorjahr: 1.900) wurden im Mehrfamilienhausbereich mit einem TV-
Grundsignal versorgt. 
 
 
 
 
Wasserförderverband - Verdacht auf bakterielle Verunreinigungen im Trinkwasser 
 
Im Trinkwasser im Bereich des Versorgungsnetzes des Wasserförderverbandes Quickborn, 
dazu gehört das gesamte Stadtgebiet Quickborn, wurden bei einer Überprüfung bakterielle 
Verunreinigungen in vier Proben gefunden. Im Wasserwerk wurden insgesamt 13 Proben 
entnommen, dabei wiesen 4 Proben an der durchflussstärksten Stelle des Wasserwerkes 
einen minimalen Keimwert auf. Weder vor noch hinter den Entnahmestellen und auch nicht 
bei Folgeproben konnte ein Keimbefall festgestellt werden. 
Es wurde folgender Keim gefunden, der zu unserer normalen Lebensumgebung gehört: 
„serratia liquefaciens“. Die Keimbelastung lag jeweils bei 1 koloniebildende Einheit (KBE) / 
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ml. Vorsorglich wurde durch den Kreis Pinneberg in der Zeit zwischen dem 23.12.-
30.12.2019 ein Abkochgebot ausgesprochen. Das Abkochgebot wurde aufgehoben, nach-
dem in erneuten Wasserproben keine Keimbelastungen mehr nachgewiesen werden konn-
ten. 
Nach Würdigung der Gesamtumstände geht der Wasserförderverband von einer verunrei-
nigten Probe (falsch positiv) aus.  
 
 
 
 
IT Zweckverband kommunit 
 
Wachstum 
 
kommunit betreut seit seiner Gründung im Jahre 2008 nunmehr insgesamt 18 Verbands-
mitglieder mit über 4.000 Arbeitsplätzen. Weitere Beitrittsgesuche liegen vor. Mögliche 
Zeitfenster für notwendige Migrationen sind bis einschließlich 2023 vergeben. 
 
Mitgliederverzeichnis (Stand 01.01.2020):  
 
Beitritt  Mitglied  

28.07.2008  Stadt Quickborn  
28.07.2008  Kreis Pinneberg  
01.03.2012  Amt Rantzau  
01.01.2014  Gemeinde Kronhagen  
01.01.2015  Stadt Barmstedt  
01.01.2017  Kreis Nordfriesland  
01.01.2017  Kreis Schleswig-Flensburg  
01.07.2017 Amt Achterwehr  
01.01.2018  Amt Horst-Herzhorn  
01.07.2018  Amt Hürup  
01.01.2019  Stadt Wedel  
01.01.2019  Amt Langballig  
01.01.2019  Amt Südtondern  
01.01.2019  Amt Mittelangeln  
01.01.2019  Gemeinde Harrislee  
01.01.2019  Amt Kaltenkirchen-Land  
01.01.2020  Gemeinde Molfsee  
01.07.2020 Amt Geest und Marsch Südholstein  
 
Verbandsumlage 
 
Die mittelfristige Planung sieht bei einem sowohl mengen- als auch qualitativ konstanten 
Betrieb einen Anstieg der Umlage um durchschnittlich ca. 5% vor. Neben dem überpropor-
tional gestiegenen Personalbedarf, der zur Erhaltung der gesteckten Qualitätsziele erfor-
derlich ist, sind vor allem die steigenden Systemanforderungen maßgeblich für diesen 
mittelfristigen Ansatz. 
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Behördlicher Datenschutzbeauftragter 
 
Bereits Ende 2018 hat die Stadt Quickborn die Aufgabe des behördlichen Datenschutzbe-
auftragten auf Herrn Wichmann von kommunit übertragen. Ab dem 01.03.2020 geht die 
Aufgabe auf Frau Roßmann/kommunit über. Am 20.09.2019 wurde als Schnittstelle zum 
Rathaus Frau Diana Gotthard zur Fachleitung für Datenschutz ernannt. 
 
 
 
 
Schadenfälle, Schadenersatzanforderungen und Strafanträge 
 
Schadenverlauf der Jahre 2014-2019 (2. Halbjahr)  
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Anhand der vorstehenden Übersicht ist zu erkennen, dass die Anzahl der Schadenfälle im 
Vergleich zum Vorjahr 2018 angestiegen ist.  
Im Jahr 2019 hat der Fachbereich Recht und Interne Dienste 64 Schadenfälle bearbei-
tet(Einbrüche, Schäden an Verkehrseinrichtungen, Graffiti, Schäden an und in öffentlichen 
Einrichtungen einschl. Inventarschäden, Vandalismus pp.).  Im ersten Halbjahr 2019 waren 
es 29 Schadenfälle.  
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Strafanträge 
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Im Jahr 2019 wurden 19 Strafanträge von der Stadt Quickborn gestellt. Alle Täter waren 
unbekannt. Die Staatsanwaltschaft hat 12 Verfahren eingestellt, da kein Täter ermittelt 
werden konnte. Es sind noch 7 Verfahren offen. Verfahren, welche von Amts wegen einge-
leitet werden (bspw. Brandstiftung) sind nicht erfasst.  
 
Im ersten Halbjahr 2019 wurden 11 Strafanträge gestellt. Alle Täter waren unbekannt.  
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Schadenersatzforderungen 
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Bei den nicht erstatteten Schäden handelt es sich um Beschädigungen, die nicht vom Ver-
sicherungsschutz gedeckt und bei denen auch keine Täter bekannt sind (wie z.B. Graffiti, 
angefahrene Poller, Verkehrsschilder).  
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Ansprüche von Dritten 
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Gegenüber der Stadt Quickborn wurden im Jahr 2019 13 Ansprüche von Dritten geltend 
gemacht. In sieben Fällen hat der Kommunale Schadenausgleich (KSA) den Schadenersatz 
abgelehnt. In vier Fällen erfolgte eine Regulierung und in zwei  Fällen wurde noch keine 
abschließende Entscheidung getroffen. 
 
Im ersten Halbjahr 2019 wurden fünf Ansprüche von Dritten gegenüber der Stadt Quickborn 
geltend gemacht.  
 
 
 
 
Vergaben 
 
Im Jahr 2019 wurden im Bereich der Bauleistungen insgesamt 12 formelle Ausschrei-
bungsverfahren durchgeführt.  
 
- Schulzentrum Süd – Schlosserarbeiten  
- Schulzentrum Süd – Tischler (2x) 
- Schulzentrum Süd – Baureinigung  
- Schulzentrum Süd – Einbauküchen (2x) 
- Schulzentrum Süd – WC-Trennwände  
- Freibad Quickborn – Wasseraufbereitung  
- Freibad Quickborn – Stahlbecken  
- Freibad Quickborn – Erdarbeiten  
- Schulzentrum Süd – Malerarbeiten  
- Dietrich Bonhoeffer-Gymnasium – Aufbau Teehaus  
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Im Bereich der Liefer- und Dienstleistungen wurden im Jahr 2019 insgesamt zwei Aus-
schreibungsverfahren durchgeführt.  
 
• Stadt Quickborn – Glas- und Rahmenreinigung  
• Stadt Quickborn – Ausschreibung von Versicherungsleistungen 
 
 
 
 
Verwaltungsrechtssachen  
 
Auch im Berichtszeitraum waren von der Abteilung Rechtsangelegenheiten in verschiede-
nen Rechtsgebieten Widersprüche, Anträge auf Aussetzung der Vollziehung und Klagen zu 
bearbeiten / zu begleiten:  
 
• Gebührenbescheide nach der Feuerwehrgebührensatzung  
• Gewerbesteuerbescheide 
• Baugenehmigungen 
• Grundsteuerbescheide 
• Gefahrhundegesetz 
• Niederschlagswassergebührenbescheide 
• Schadensersatzansprüche (insb. Ölschäden und deren Beseitigungskosten) 
• Bescheide über Unterkunftskosten 
• Nachzahlungszinsen (hier steht ein Grundsatzurteil des BVerfG an) 
 
 
 
 
Personalwesen 
 
Zur Steigerung der Attraktivität der Stadt Quickborn als öffentliche Arbeitgeberin im Wett-
bewerb mit anderen Kommunen der Metropolregion Hamburg hat der Hauptausschuss im 
September 2019 den Bürgermeister ermächtigt, einen Vertrag mit dem Hamburger Ver-
kehrsverbund über eine vergünstigte Nutzung des ÖPNV in Form eines sog. Jobtickets für 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Quickborn abzuschließen. Das ProfiTicket 
wird seit 01.12.2019 allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern angeboten. 
 
Für einen strukturierten Ablauf des Betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM) wur-
de eine Dienstvereinbarung mit dem Personalrat geschlossen. Des Weiteren konnte zur 
Unterstützung bei der Durchführung des BEM wie auch als Beratungsangebot für alle Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter die externe Fachstelle Kompass des Landesvereins für Innere 
Mission gewonnen werden. 
 
Im November 2019 hat die Ratsversammlung den Frauenförderplan 2019 – 2022 beschlos-
sen. Der Frauenförderplan ist auch auf der Homepage der Stadt Quickborn veröffentlicht. 
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Angelegenheiten der Kindertagesstätten 
 
Es ist festzustellen, dass ein Betreuungsangebot von 35 % der Kinder bis drei Jahren für 
Quickborn nicht ausreichend ist. Der Bedarf liegt bei mindestens 45 % der 0-3 jährigen 
bzw. 65 % der 1-3 jährigen Kinder.  
 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

468 437 460 469 482 461 533 516 566 561 621 640 660 680
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Erläuterungen:  
 
• 2014 kam die Kita Kleine Wilde und 2018 die Kitas Freie Kita Quickborn und Nordlicht 

hinzu 
• die Platzanzahl (inkl. Tagespflege) 2020 enthält die Plätze der temporären Kita B-Plan 

104 B 
• die Platzanzahl (inkl. Tagespflege) 2021 enthält die Plätze der temporären Kita B-Plan 

108; gleiches gilt für die Zahl der Kinder im Elementarbereich 
• die Werte der Jahre 2020/21 zu den Kinder- und Platzzahl im Elementarbereich sind 

Prognosen 
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Aktuelle Kitaplatz-Situation in Quickborn (Stand: 31.12.2019)  
 
a) Kita-Platz-Situation in Quickborn-Ort  
 

Kita Krippenbereich Elementarbe-
reich 

Hortplätze Plätze 
insgesamt  

Städt. Kita  
Kampstraße  
9 Gruppen 

10 Plätze 95 Plätze  48 Plätze 153 Plätze  

DRK – Kita 
Talstraße  
8 Gruppen 

20 Plätze 100 Plätze  15 Plätze 135 Plätze 

Ev.- Kita 
Harksh. Weg  
7 Gruppen 

10 Plätze 75 Plätze  34 Plätze 119 Plätze 

Kath. Kita 
Kurzer Kamp  
2 Gruppen 

10 Plätze 20 Plätze 0 Plätze 30 Plätze  

JUH Kinderhaus 
Hans-Heyden-
Str.  
10 Gruppen 

30 Plätze 85 Plätze  35 Plätze 150 Plätze 

Freie Kita 
Quickborn – 
Feldbehnstr. 55 
8 Gruppen   

40 Plätze 80 Plätze 0 Plätze  120 Plätze 

44 Gruppen 120 Plätze 455 Plätze 132 Plätze 707 Plätze  
 
 
b) Kita-Platz-Situation in Quickborn-Heide 
  

Kita Krippenbereich Elementarbe-
reich 

Hortplätze Plätze 
insgesamt  

AWO-Kita 
Th.-Storm-Str. 
8 Gruppen 

10 Plätze 80 Plätze  45 Plätze 135 Plätze  

JUH-Kita  
Ric.-Huch-Str.  
10 Gruppen 

10 Plätze 112 Plätze  35 Plätze 157 Plätze 

JUH Kl. Wilde 
J.-Rist-Kehre 
4 Gruppen 

25 Plätze 30 Plätze keine    55 Plätze  

AWO Kita  
Zeppelinstr.   
8 Gruppen 
(seit Okt. 2018) 

30 Plätze  60 Plätze  30 Plätze  120 Plätze  

30 Gruppen 75 Plätze 282 Plätze 110 Plätze 467 Plätze  
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c) Summe der Betreuungsplätze in Quickborn  
 

Krippenbereich Elementarbe-
reich 

Hortbereich Insgesamt 

195 Plätze  737 Plätze 242 Plätze (zzgl. 170 Plät-
ze der Betreuungsschul-
Gruppen 

1.344 Plätze  
(31.07.2020): 
1.344 Plätze  

 
d) Tagespflege  
 
Im Rahmen der Tagespflege stehen in Quickborn weitere 55 Plätze für Krippenkinder zur 
Verfügung, so dass sich für diesen Betreuungsbereich insgesamt 250 Plätze ergeben. 
 
 
 
 
Übersicht über die Bedarfsabdeckung im Kita-Bereich im Zeitraum 2008-2021 
 
Den weiterhin gültigen Diagrammen ist zu entnehmen, dass die Stadt Quickborn das Kita-
Angebot dem Bedarf laufend anpasst. Ab dem Kita-Jahr 2020/2021 sind Änderungen zu 
erwarten: Im Elementarbereich könnte der Bedarf bei erfolgreicher Personalgewinnung 
gedeckt werden. Im Krippenbereich ähnlich, hier werden die Fertigstellungen zweier Kin-
dertageseinrichtungen, eine in Quickborn-Ort, Birkenweg und die andere in Quickborn-
Heide, Lilienstraße erwartet.  
Die Angebote der Tagespflege sollten durch die Finanzierungsübernahme durch die 
Standortgemeinde Stadt Quickborn gehalten werden können. Hinsichtlich weiterer Auswir-
kungen der Kita-Reform wird auf die aktuellen Beratungen des Ausschusses für Kinder, 
Jugend und Soziales verwiesen. 
 
 
 
 
Schulangelegenheiten 
 
Schülerzahlen 
 
Schülerzahlen an den Quickborner Schulen zum Ende 2019: 
 
Waldschule GS-Mühlenberg Goethe-Schule Dietrich-

Bonhoeffer-
Gymnasium 

Elsensee-
Gymnasium 

Comenius-
Schule 

 
230 

 

 
248 

 
217 

 
576 

 
810 

 
552 

 
Die Ernst-Barlach-Schule wird derzeit nur noch von 2 „eigenen“ Schülern besucht, arbeitet 
aber mit der Comenius-Schule zusammen, für die laufend eine sog. „Auszeitklasse“ in der 
Ernst-Barlach-Schule betrieben wird. Im Wesentlichen sind die Lehrkräfte der Schule im 
Rahmen der inklusiven Beschulung der Kinder mit Förderbedarf in den Schulen des Zu-
ständigkeitsbereiches des Förderzentrums Ernst-Barlach-Schule aktiv. 
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Elsensee-Gymnasium, Neubautrakt 
 
Der Neubautrakt (Zwischenbau) konnte nach den Herbstferien 2020 in den wesentlichen 
Bereichen in Betrieb genommen werden.  
 
Damit verfügt die Schule über folgende zusätzliche Räume: 
 

- Ein Forum mit Bühne, das auch als Erweiterung der Mensa dient 
- Einen Musikraum im Anschluss an die Bühnenfläche 
- Drei Klassenräume von denen zwei mit einer Leichtbauwand getrennt werden kön-

nen um später als (dann bis zu vier) Gruppenräume dienen zu können. 
- Einen weiteren Gruppenraum 
- Eine Cafeteria (die erst im Feb./März 2020 komplett fertig sein wird) 
- Weitere Nebenräume 

 
Der Kostenaufwand für dieses Gebäude betrug rund 3,5 Mio Euro. 
 
Schul IT 
 
Im Herbst 2019 ist das Förderprogramm DigitalPakt Schule des Bundes in Kraft getreten. 
Grundsätzlich förderfähig sind Maßnahmen im Bereich der Schul-IT, die nach dem 
18. Mai 2019 in Auftrag gegeben wurden. 
 
Im Rahmen der Neuausstattung der Schulen mit neuer Informationstechnologie wurden u.a. 
das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium und das Elsensee-Gymnasium mit insgesamt 14 inter-
aktiven Monitoren ausgestattet, die die klassischen Kreidetafeln ablösen. Die nächste Be-
stellung erfolgte Anfang 2020 und wird zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichtes gera-
de ausgeliefert. In den Gymnasien werden dann insgesamt 27 interaktive Monitore im Ein-
satz sein. 
Mit der folgenden Beschaffung im Jahr 2020 werden dann in jeder Quickborner Schule 
Geräte dieser Art genutzt werden können. 
 
Der Förderantrag für diese Geräte befindet sich in der Vorbereitung. 
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Kultur 
 
Rückblick auf die bisherigen wichtigsten Veranstaltungen in 2019 
 

� Gemeinsame Veranstaltung „Tag des Ehrenamtes“ und „Sportlerehrung“ der Stadt 
Quickborn im Artur-Grenz-Saal am 27. März 2019 

� Familientag am 23. Juni 2019 

� Eulen- und Schützenfest 12. September bis 22. September 2019 

� Oktoberfest am 18. Oktober und 19. Oktober 2019 

� Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag am 17. November 2019  

� Lucia-Festveranstaltung am 30. November 2019   
 
 
 
 
Stadtjugendpflege 
 
Ausbildung 
 
Beide FSJ-Stellen im Fachbereich Jugend (FSJ Soziales und FSJ Kultur) konnten für 
2018/2019 besetzt werden. Für das Folgejahr 2019/2020 konnte leider lediglich die Stelle 
„FSJ Kultur“ besetzt werden. 
Das bedeutet, dass im gesamten logistischen Bereich (ehem. Arbeit des Zivildienstleisten-
den) zusätzliche Tätigkeiten mit dem vorhandenen Team geleistet werden müssen. 
 
Im Laufe des Jahres 2019 haben wurde auch wieder mehreren Jugendlichen/jungen Er-
wachsenen ein Praktikum (Schulpraktikum, Berufspraktikum, Praxiszeit im Studium u.a.m.) 
ermöglicht. 
 
Die Abt. Jugend beteiligt sich auch künftig an der Ausbildung zur/zum Verwaltungsfachan-
gestellten bei der Stadt Quickborn und ist seit 01.10.2019 Praxispartner im dualen Studium 
„soziale Arbeit“ – es wird ein Student 7 Semester bis zum Bachelor begleitet. 
 
Sozialplanung im Kreis Pinneberg 
 
Über den Arbeitskreis in Quickborn und die Arbeit mit den anderen kommunalen Jugend-
pflegen / Jugendeinrichtungen, erfolgt die Beteiligung an der Sozialplanung des Kreises 
Pinneberg. 
Der Arbeitskreis ist gleichzeitig Fokusgruppe für die Sozialplanung und arbeitet derzeit an 
der Ermittlung von Bedarfen u.a.m.. 
 

https://www.kreis-pinneberg.de/pinneberg_media/Sozialplanung_Fokus_2018-p-1000656.pdf 
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Jugendprojekt 
 
Passend zum 70. Jahrestag zur Entste-
hung der Menschenrechte hat sich im 
ersten Quartal des Jahres die Stadtju-
gendpflege mit Kindern und Jugendli-
chen im Rahmen eines Projektes sehr 
intensiv mit den Menschen- und Kinder-
rechten auseinandergesetzt. Dabei ist 
das neue Banner am Haus der Jugend 
eines der Resultate. 
 
Darüber hinaus wird auf den Jahresbe-
richt 2019 aus diesem Arbeitsfeld, der 
der Politik bereits zugegangen ist, ver-
wiesen. 
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Zukunftsperspektiven für das Himmelmoor nach Beendigung des Torfabbaus 
 
Ein wichtiger Baustein für die Zukunftsperspektive des Himmelmoors stellt das Gelände 
des ehemaligen Torfwerks dar, das die Stadt erworben hat. Es soll als Zeugnis des Torfab-
baus in seiner bestehenden Form erhalten bleiben und es ist beabsichtigt, dass es zukünf-
tig durch den Förderverein Himmelmoor/AG Torfbahn genutzt wird. Im Berichtszeitraum 
wurde in Abstimmung mit dem Förderverein auf der Grundlage des positiven Bauvorbe-
scheids der Antrag auf Nutzungsänderung erarbeitet.  
 
Für die neuen Nutzungsperspektiven sowie den dauerhaften Weiterbetrieb der Torfbahn ist 
eine naturschutzrechtliche Genehmigung erforderlich. Voraussetzung hierfür ist die Prüfung 
der Verträglichkeit des Bahnbetriebes mit den Erhaltungszielen des Flora-Fauna-
Habitatgebietes sowie eine artenschutzrechtliche Prüfung. Diese kann wegen der faunisti-
schen Bestandsaufnahme (insb. Vogelbrut) erst im Frühjahr 2020 durchgeführt werden. Im 
Berichtszeitraum erfolgte die Vorbereitung durch Abstimmung des Untersuchungsrahmens 
mit der Unteren Naturschutzbehörde und Beauftragung eines Fachgutachters.  
 
Die denkmalgeschützten „Himmelmoorhäuser“ werden von der Stadt erworben. Für die 
Sanierung und den Betrieb dieser Häuser soll eine möglichst breit aufgestellte Trägerge-
sellschaft gegründet werden. Hierzu prüft der Kreis Pinneberg mittels rechtsanwaltlicher 
Beratung die mögliche Struktur der Trägergesellschaft. 
 
 
 
 
Städtebauliche und verkehrsplanerische Studie Kieler Straße  
 
Die Kieler Straße war als Entwicklungsachse für die Siedlungsentwicklung Quickborns von 
zentraler Bedeutung. Dies spiegelt sich auch in der Bebauungsstruktur entlang der Straße 
mit ihrem hohen Anteil an historischer Bausubstanz wider, die durch die Marienkirche ge-
krönt wird. Die stadträumliche Situation ist derzeit aber sehr stark durch die Verkehrsfunk-
tion als Ortsdurchfahrt der B4 (Umleitungs- und Entlastungsstrecke für die A7) geprägt. Die 
bestehende Fahrbahnbreite mit zum Teil über 11m ohne räumliche Gliederung entspricht 
heutigen gestalterisch-funktionalen Anforderungen an eine innerstädtische Hauptstraße mit 
Versorgungsfunktion nicht mehr. Die Straße hat eine hohe Barrierewirkung für Fußgänger 
und Radfahrer und eine geringe Aufenthaltsqualität. Gleichzeitig hat der Abschnitt zwi-
schen Marienkirche und Harksheider Weg eine wichtige Funktion als Einzelhandels- und 
Versorgungsstandort. Im Einzelhandelskonzept ist er gemeinsam mit der Bahnhofstra-
ße/Forum am Bahnhof sowie der Gerberstraße als „zentraler Versorgungsbereich“ definiert. 
Das Einzelhandelskonzept stellt auch heraus, dass die bestehenden gestalterischen Defizi-
te für die Entwicklung der Geschäftszone ein Hemmnis darstellen; eine Aufwertung wird 
empfohlen (s.o.).  
 
Bei diesem langfristig angelegten Planungsprojekt müssen die planerischen Bedürfnisse 
eng mit dem Land Schleswig-Holstein als Straßenbaulastträger für die Ortsdurchfahrt ab-
gestimmt werden. Gleichzeitig müssen verschiedene Möglichkeiten der finanziellen Unter-
stützung der Umsetzung in den Fokus genommen werden.  Die Städtebaulichen Rahmen-
bedingungen sollen zunächst in einer Städtebaulichen Studie herausgearbeitet werden. 
dabei werden verkehrliche Aspekte (Fahrbahnbreite, Radwegführung, Querungsmöglichkei-
ten für Fußgänger, öffentliche Stellplätze) ebenso beleuchtet wie gestalterische Fragen des 
Straßenraums („Aufenthaltsqualität“) und der Umgang mit der bestehenden historisch ge-
wachsenen Bebauungsstruktur. In einem breit angelegten Beteiligungsprozess sollen die 
Eigentümer, Geschäftsleute sowie die interessierte Öffentlichkeit an dem Prozess beteiligt 
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werden. Die Stadt hat ein Büro für Stadtplanung gemeinsam mit einem Verkehrsplanungs-
büro beauftragt, diese Studie zu erarbeiten.  
 
Im Berichtzeitraum wurde 
aufbauend auf der Bestands-
aufnahme eine intensive 
Öffentlichkeitsbeteiligung 
durchgeführt. Die Beteili-
gungsoffensive bestand im 
Wesentlichen aus drei Be-
standteilen: einer Online-
Beteiligung, einem Vor-Ort-
Infostand am Samstag den 
24.08.2019 an der Kieler 
Straße sowie einer abendli-
chen Planungswerkstatt am 
26.09.2019 im Dietrich-
Bonhoeffer-Gymnasium. Die 
Öffentlichkeitsbeteiligung wurde sehr gut angenommen, alleine bei dem Vor-Ort-Infostand 
wurden über 100 Stellungnahmen abgegeben.  
 
Die hohe Resonanz lässt darauf zurückschließen, dass die hohe Gewichtung der Bedeu-
tung des städteaulichen Projektes zur zukünftigen Gestaltung der Kieler Straße in der Be-
völkerung geteilt wird. Dabei waren die Ansichten durchaus konträr: so wurden etwa einer-
seits das Wiederbeleben des Allee-Charakters durch Baumpflanzungen befürwortet wie 
auch abgelehnt,  teils wurde einem beidseitigen Radweg eine besondere Bedeutung gege-
ben, andererseits wurde der Verzicht auf Parkplätze grundsätzlich abgelehnt. Hier wird es 
im Zuge der weiteren Ausarbeitung der städtebauilchen Studie darum gehen, mit einem 
Konzeptvorschlag eine die unterschiedlichen Nutzungsanforderungen bestmöglich abde-
ckenden, tragfähigen und zukunftsorientierte Lösung zu präsentieren. 
 
 
 
 
Übergemeindliche Kooperation (Nachbarschaftsforum Südholstein/Hamburg) 
 
In einer sich stetig vernetzenden (Metropol-
)Region ist eine überörtliche Zusammenar-
beit mit den Nachbargemeinden sinnvoll 
und notwendig, für den Kreis Pinneberg mit 
seiner exponierten Lage in der Metropolre-
gion gilt dies umso mehr.  
 
Der Kreis Pinneberg hat aufbauend auf 
eine bestehende interkommunale Koopera-
tion die Gründung des „Nachbarschaftsfo-
rum Südholstein/Hamburg“ initiiert. Hierzu 
wurde im Berichtszeitraum eine Vereinba-
rung ausgearbeitet und von den Bürger-
meistern unterschrieben. Von einer rein 
informatorischen Austauschrunde soll das 
SUF perspektivisch hin zu einer aktiven strategisch ausgerichteten Kooperationsgemein-
schaft entwickelt werden. Im aktuell in Aufstellung befindlichen Landesentwicklungsplan 
Schleswig-Holstein stellt auch die Landesplanung die Bedeutung von informeller interkom-
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munaler Zusammenarbeit zur Abstimmung von Planungen und räumlichen Entwicklungen 
heraus. 
 
Neben der Stadt Quickborn sind im Kreis Pinneberg Hasloh, Bönningstedt, Wedel, Pinne-
berg, Schenefeld, Halstenbek und Rellingen sowie in Hamburg die Bezirke Eimsbüttel und 
Altona Kooperationspartner. Die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der Städte und 
Gemeinden, Landrat Stolz sowie die Bezirksamtsleiter von Eimsbüttel und Altona unter-
zeichneten die Vereinbarung am 29.11.2019 im Rathaus Schenefeld. 
 
 
 
 
Öffentlicher Personennahverkehr 
 
P+R/B+R Meeschensee 
 
Zur Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs verbessert die Stadt Quickborn stetig 
die Anbindung an die bestehenden Schnellbahnstationen. Am Bahnhof Meeschensee (Linie 
A2), der insbesondere für die Bewohnerinnen und Bewohner aus Quickborn-Heide eine 
attraktive Pendler-Anbindung Richtung Norderstedt/Hamburg bietet, war eine Erweiterung 
der Kapazitäten notwendig, da die bestehenden Kfz- und Fahrradabstellanlagen den Bedarf 
bei weitem nicht abdecken konnten. Zu den zuvor 25 vorhandenen KFZ-Stellplätzen kom-
men nach Wiedereröffnung der Anlage nun 107 weitere KFZ-Stellplätze hinzu. Pendlerin-
nen und Pendler, die in Meeschensee vom Rad auf die Bahn umsteigen, können zukünftig 
zusätzlich zu den bestehenden Abstellmöglichkeiten 80 überdachte, öffentlich zugängliche 
Abstellplätze nutzen. 30 weitere Abstellmöglichkeiten für Fahrräder befinden sich in einer 
geschlossenen vandalismussicheren Sammelschließanlage mit Lademöglichkeiten für E-
Bikes/Pedelecs inklusive Schließfächern. Der Bahnhof Meeschensee wird von Fahrgästen 
sowohl aus Quickborn (Heide), Norderstedt und Henstedt-Ulzburg genutzt. Die drei Kom-
munen haben deshalb unter Federführung Henstedt-Ulzburgs die Umsetzung gemeinsam 
durchgeführt. Von den Kosten für die Erweiterung in Höhe von knapp 860.000 Euro sind 
insgesamt 642.535 Euro bzw. 75 Prozent von NAH.SH und der Metropolregion Hamburg 
öffentlich gefördert. NAH.SH hat eine Landeszuwendung nach dem Gemeindeverkehrsfi-
nanzierungsgesetz in Höhe von insgesamt 554.600 Euro (P+R: 375.000 Euro, B+R: 
179.600 Euro) gewährt. Die Metropolregion Hamburg beteiligt sich mit insgesamt 87.935 
Euro (P+R: 58.000 Euro, B+R: 29.935 Euro). Verbleibende Kosten werden zwischen den 
Städten Norderstedt und Quickborn und der Gemeinde Henstedt-Ulzburg gemäß Koopera-
tionsvereinbarung geteilt. 
 
Die Anlage wurde am 19.12.2019 durch durch Bürgermeister Köppl, Bürgermeister Bauer 
(Henstedt-Ulzburg), Oberbürgermeisterin Roeder (Norderstedt) sowie Vertreterinnen von 
Nah.SH und der Metropolregion Hamburg feierlich eröffnet. 
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P+R/B+R Quickborn 
 
Für die vorgesehene Erweiterung der P+R Anla-
ge Quickborn Süd (Parkpalette und Neuordnung 
der Fahrradständer/-boxen) muss nun doch ein 
Bebauungsplanverfahren durchgeführt werden, 
da die Bauaufsicht des Kreises die Genehmi-
gungsfähigkeit auf aktuellem Planrecht abge-
lehnt hat. Das Bebauungsplanverfahren B-plan 
111 wurde im Berichtszeitraum durch Aufstel-
lungsbeschluss eingeleitet. 
 
Bahnsteigzugang Bahnhof Ellerau 
 
Die Umsetzung der verkehrssicheren Querung der Bahnstraße für Fußgänger („Bahnsteig-
zugang Ellerau“) wird durch den LBV konkret vorbereitet. Der LBV hat die Genehmigungs-
planung ausgearbeitet und dem Amt für Planfeststellung vorgelegt. Die Umsetzung der 
Maßnahme ist in den Sommerferien 2020 vorgesehen. 
 
Zur Sicherung des Bahnsteigzugangs am Bahnhof Tanneneck ist ebenfalls eine Querungs-
hilfe der Bahnstraße notwendig, hier befindet sich die Bahnstraße in der Trägerschaft der 
Gemeinden Ellerau und Quickborn. Da sich hier noch die Einmündung des Buchenwegs mit 
Signalisierung befindet, ist eine „Eisenbahnkreuzungsmaßnahme“ notwendig. Verfahrens-
träger ist die AKN, im Berichtzeitraum wurden weitere Abstimmungsverfahren durchgeführt.  
 
 
 
 
Radverkehrskonzept 
 
Die Förderung des Fahrradfahrens stellt aktuell allerortens einen Schwerpunkt in der Ver-
kehrsplanung dar. Die Möglichkeiten der Weiterentwicklung und Stärkung des Radverkehrs 
sollen auch in Quickborn im Zuge der Erarbeitung eines Radverkehrskonzeptes analysiert 
und Handlungsoptionen aufgezeigt werden. Im Berichtzeitraum nahm das Verkehrspla-
nungsbüro urbanus (Lübeck) in Arbeitsgemeinschaft mit dem Büro PGV (Hannover) die 
Bearbeitung, beginnend mit der Bestandsaufnahme, auf.  
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Erweiterung Gewerbegebiet Nord 
 
Das Gewerbegebiet Nord soll in Verlän-
gerung der Pascalstraße erweitert wer-
den. Das Planverfahren für die 7. Flä-
chennutzungsplanänderung sowie den 
Bebauungsplan 37 Teil 3 wurde im 2. 
Halbjahr 2019 mit dem Satzungsbe-
schluss abgeschlossen. Die Flächennut-
zungsplanänderung wurde dem Innenmi-
nisterium zur Genehmigung vorgelegt. 
Als vorbereitende Maßnahmen für die 
Erschlieußung wurden bei der Fortsbe-
hörde bzw. der Unteren Naturschutzbe-
hörde Anträge für Wald- bzw. Knickent-
fernungen gestellt. 
 
 
 
 
Lärmaktionsplanung 
 
Der Lärmaktionsplan untersucht die Lärmbeeinträchtigung der Bevölkerung. In Quickborn 
ist dies vornehmlich durch den Verkehrslärm der Fernstraßen (L76, B4, A7), den Schienen-
lärm der AKN sowie den Flugverkehr geprägt. Die Stadt Quickborn hat ihren Lärmaktions-
plan (Stufe 2) am 30.01.2017 aufgestellt, insofern gilt er erst seit kurzem. Im Lärmaktions-
plan werden verschiedene Maßnahmen zur Lärmminderung vorgeschlagen. Als erste Maß-
nahme wurde im Berichtzeitraum die Temporeduzierung (Tempo 30) auf der L76 umge-
setzt. Das Bundesimmissionsschutzgesetz schreibt vor, dass die Kommunen ihre Lärmakti-
onspläne regelmäßig überprüfen. Mit der Lärmaktionsplanung Stufe 3 muss die nunmehr 
erfolgen. Dabei gilt es zunächst zu prüfen, ob die Rahmenbedingungen des Lärmaktions-
plans nach wie vor gelten oder ob eine umfangreiche Überarbeitung notwendig ist. Diese 
Überprüfung für den Lärmaktionsplan wurde durchgeführt und er kann als aktuell eingestuft 
werden. Der Lärmaktionsplan hat öffentlich ausgelegen, Stellungnahmen der Bevölkerung 
wurden nicht abgegeben. 
 
 
 
 
Einzelhandel-/Innenstadtentwicklung 
 
Am Standort Güttloh wollen sich die bestehenden Discounter-Märkte (Lidl und Aldi) neu 
aufstellen. Lidl plant einen Neubau auf dem Bestandsgrundstück, Aldi will aus dem „Belu-
gahaus“ ausziehen und auf der benachbarten Grünfläche ein neues Ladengebäude errich-
ten. Die Geschäfte sollen jeweils vergrößert werden. Hierzu wurden durch die Stadt Quick-
born Bebauungsplanverfahren eingeleitet (B-Plan 63 2. Änderung sowie B-Plan 64).  
 
Bei der Planung neuer Einzelhandelsgeschäfte muss das Einzelhandelskonzept der Stadt 
Quickborn berücksichtigt werden. Es hat das Ziel, die bestehenden Versorgungszentren, 
insbesondere den Einzelhandel in der Innenstadt, gegenüber den Einkaufsstandorten auto-
kundenorientierten Randlagen der Stadt zu stärken. Dadurch soll eine wohnortnahe Ver-
sorgung weiter Teile der Bevölkerung sichergestellt werden, um ein Einkaufen auch ohne 
Auto zu ermöglichen. Werden zu viele oder zu große Geschäfte außerhalb des Zentrums 
angesiedelt, sind Umsatzabflüsse im Zentrum zu befürchten, durch welche das dauerhafte 
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wirtschaftliche Überleben des dortigen Geschäftsbesatzes gefährtdet würde. Dabei geht es 
nicht um einen Wettbewerberschutz einzelner Geschäftsbetreiber. Es ist also nicht ent-
scheidend, einen speziellen Marktbetreiber vor Konkurrenz zu schützen, sondern es geht 
um die funktionelle Betrachtung des Standortes im Zentrum. 
 
Vor diesem Hintergrund musste untersucht werden, welche Kaufkraftabflüsse durch die 
Planungen von Aldi und Lidl erwarten lassen. Dabei war zu berücksichtigen, dass durch die 
Verlagerung von Aldi auf das bislang unbebaute Nachbargrundstück ein zusätzliches La-
denlokal am Standort Güttloh entsteht, denn der bestehende Laden im Belugahaus darf 
aufgrund des bestehenden Baurechts auch zukünftig durch Einzelhandel belegt werden.  
 
Die eingeholte Untersuchung führt zu dem Ergebnis, dass durch den Ausbau des Standor-
tes Güttloh in der Innenstadt mit Kaufkraftabflüssen zu rechnen ist, die oberhalb einer als 
unkritisch eingeschätzten Wertes von 10% liegen. Zudem darf nach den Zielen der Lan-
desplanung eine solche Entwicklung im Grundsatz nicht in Randlagen der Stadt, sondern 
nur in zentralen Lagen („integrierte Standorte“) stattfinden.  
 
Diese Fragestellung musste mit der Landesplanung abgeklärt werden, denn bei solchen 
Einzelhandelsplanungen muss die Landesplanung zustimmen.  
 
Die Landesplanung hat in ihrer Stellungnahme keine Empfehlung für oder gegen eine Neu-
ansiedlung eines ALDI-Marktes abgegeben, sondern stützt diese auf der Sachlage, dass 
Standortalternativen insbesondere im „Zentralen Versorgungsbereich“ fehlten und die Ziele 
und Grundsätze der Landesplanung einer Neuansiedlung Großflächiger Nahversorgungs-
einrichtungen in der Stadt Quickborn grundsätzlich nicht entgegen stehen, da sie mit der 
zentralörtlichen Funktion als Stadtrandkern I. Ordnung und als Teil der Entwicklungsachse 
Hamburg – Kaltenkirchen grundsätzlich vereinbar sind. Allerdings entsprechen die Vorha-
ben am Standort Güttloh aufgrund seiner Randlage nicht dem „städtebaulichen Integrati-
onsgebot“ und können nur unter bestimmten Voraussetzungen – in diesem Falle der feh-
lenden Standortalternativen im „Zentralen Versorgungsbereich Innenstadt“  - als Ausnahme 
behandelt werden. Die Landesplanung stellt diesbezüglich ihre Bedenken bezüglich des 
peripheren Standorts der Planvorhaben außerhalb der „Zentralen Versorgungsbereiche“ 
der Stadt Quickborn, die fehlende direkte Anbindung des Standortes an die Wohngebiete 
der Stadt Quickborn, der geplanten Dimension der Verkaufsflächengrößen am „ergänzen-
den solitären Nahversorgungsstandort“ und der fehlenden Möglichkeiten der Stadt Quick-
born, die Einzelhandelsentwicklung auf der ALDI-Bestandsfläche zu steuern sowie die 
bestehenden Nahversorgungsstrukturen in den „Zentralen Versorgungsbereichen“ der 
Stadt Quickborn zurück und verweist darauf, dass die Entscheidung im Rahmen der kom-
munalen Planungshoheit der Stadt Quickborn zu treffen ist. Konkret sind Entscheidungen 
der Politik darüber zu treffen, das Einzelhandelskonzept zu ändern um den bislang als 
„ergänzenden solitären Nahversorgungsbereich Güttloh“ eingestuften Standort in der Peri-
pherie gegenüber dem „Zentralen Versorgungsbereich Innenstadt“ aufzuwerten und gleich-
zeitig die Nahversorgungsstrukturen im Stadtgebiet insgesamt neu zu strukturieren sowie 
sich mit der Fragestellung auseinanderzusetzen, wie der „Zentrale Versorgungsbereich 
Innenstadt“ zukünftig gestärkt werden kann, damit er weiterhin seine zentralörtliche Ver-
sorgungsfunktion als Stadtrandkern I. Ordnung ausfüllen kann.  
 
Folgerichtig empfiehlt die Landesplanung der Stadt Quickborn parallel und zeitnah die 
Innenstadt und hier im Besonderen das Forum im Bahnhof zu entwickeln um den „Zentra-
len Versorgungsbereich Innenstadt“ zu stützen.  
 
Die Stadt Quickborn hat als Stadtrandkern I. Ordnung einen Versorgungsauftrag für die 
Nahbereichsgemeinden (Ellerau, Hasloh, Bilsen). Einzelhandelsentwicklungen in diesen 
Nachbarkommunen konnten in der Vergangenheit mit Blick auf den „Zentralen Versor-
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gungsbereich“ eingeschränkt werden. Hier würde sich eine ablehnende Position der Stadt 
Quickborn bzw. der Landesplanung zukünftig kaum mehr auf den Schutz des „Zentralen 
Versorgungsbereiches Innenstadt“ berufen können.  
  
Um konkret das Planverfahren zur Neuansiedlung eines ALDI-Marktes an der Güttloh wie-
der aufzunehmen, ist ein Beschluss über eine Ausnahme oder Abweichung vom Einzelhan-
delskonzept der Stadt Quickborn zu fassen. Die Ratsversammlung hat am 25.11.2019 die 
entsprechenden Beschlüsse gefasst. Neben den Verfahren zu den o.g. Bebauungspläne 
wird deshalb das Einzelhandelskonzept der Stadt Quickborn geändert. 
 
 
 
 
Aufforstung von Waldflächen / „Klimawald“ 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt erteilte der Verwaltung in seiner Sitzung 
vom 17.10.2019 den Auftrag, eine neue Fläche in Quickborn für eine Aufforstung bereitzu-
stellen. Dadurch soll der Waldbestand in Quickborn erhöht und damit ein Beitrag zum Kli-
maschutz und zur Verbesserung des Waldanteils in Schleswig-Holstein geleistet werden.  
 
Die von der Verwaltung ausgewählte Fläche nördlich der Straße Langeloh liegt auf der 
Hauptaschse des landesweiten biotopverbundsystems (westliche Gronauniederung) und 
passt somit in das Konzept des Landschaftsplans; der Grunderwerb wird vorangetrieben. 
 
Die Fläche erweitert eine bestehende Waldfläche des Wasserförderverbandes Quickborn, 
wodurch der ökologische Gewinn der Aufforstung noch erhöht wird. Die Aufforstung befin-
det sich innerhalb des Wasserschutzgebietes im Nahbereich der Brunnenanlagen zur 
Trinkwassergewinnung des Wasserförderverbandes. Die Umwandlung der bislang intensiv 
ackerbaulich genutzten Fläche zu einem standortgerechten Laubwald hat deshalb vor dem 
Hintergrund des Grund-/Trinkwasserschutzes einen weiteren positiven Effekt. 
 
 
 
 
Folgen der Trockenheit für städtische Waldbestände  
 
In Folge des extrem trockenen Sommers 2018 und des mäßig trockenen Sommers 2019 
sind im Nadelwald bereichsweise merkliche Schäden durch den Borkenkäfer zu verzeich-
nen. Die abgängigen Fichten werden der Verwertung zugeführt. Weiterhin sind etliche 
Birken abgestorben. 
 
 
 
 
Neuanlage und Förderung blütenreicher Wiesen 
 
Als Beitrag zur Stärkung der Insektenvielfalt und zur Förderung der Vielfalt an Kräutern auf 
extensiv gepflegten Wiesen wurden im Herbst 2019 auf städtischen Grünflächen folgende 
Maßnahmen ausgeführt: 
 
Im Freizeitgelände nördlich der Tennisplätze erfolgte die Neuanlage einer 1.300 m2 großen 
blütenreichen Wiese mit Regio-Saatgut (70 % Kräuter, 30 % Gräser). 
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Darüber hinaus wurde als Aufwertung einer 
extensiv gepflegten lückigen Mähwiese süd-
lich des Regenrückhaltebeckens Talstraße 
die Übersaat von 1,2 ha mit standortgerech-
tem Regio-Saatgut (50 % Gräser, 50 % Kräu-
ter) durchgeführt. Diese Wiese ist frei zu-
gänglich und wird gerne von Anwohnern, vom 
benachbarten DRK-Kindergarten und von den 
Pfadfindern genutzt. 
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Wirtschaftsförderung  
 
Bereits im Berichtswesen zur Jahresmitte 2019 wurde über NORDGATE sowie die Aktivitä-
ten der Wirtschaftsförderung ausführlich berichtet. 
 
Nachfolgend in Kurzform die wichtigsten Veranstaltungen: 
 
• Am 28. März 2019 haben die Wirtschaftsför-

derer des Kreises Pinneberg die Kommunal-
politiker aus den Gemeinden und Städten, die 
an der WEP-Holding beteiligt sind, zu einer 
Informations- und Diskussionsveranstal-
tung „Für Wachstum und Wohlstand: Wirt-
schaftsförderung im Kreis Pinneberg“ in 
die Pinneberger Drostei eingeladen. 
Zum Programm gehörte u.a. ein Vortrag von 
Herrn Uwe Mantik, Geschäftsführer der CIMA 
Beratung + Management GmbH, der die Auf-
gaben einer Wirtschaftsförderung vorstellte und auf die Handlungsfelder und die damit 
verbundenen Ziele und Wirkungen einging.  
Herr Mantik stellte zum Beispiel heraus, dass die Aufgaben einer modernen Wirtschafts-
förderung zunehmend komplexer werden. Außerdem erläuterte Landrat Oliver Stolz in 
seinem Referat die wichtige Bedeutung interkommunaler Wirtschaftsförderung. 
Um aus verschiedenen Perspektiven einen kleinen Einblick in die vielfältigen Aufgaben 
der Wirtschaftsförderung zu geben, haben die beteiligten Wirtschaftsförderer einen Film 
drehen lassen. Dieser ist unter folgenden Link anzusehen: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6vqwzf4ZpxM&feature=youtu.be  
 
• Zum neunten Mal wurde vom 17.06.2019 bis 05.07.2019 in den Räumlichkeiten des 

Quickborner Rathauses ein Seminar für Existenzgründerinnen und Existenzgründer er-
folgreich durchgeführt.  
Im Rahmen des Projektes „Startbahn: Existenzgründung“ werden im „Grün-
dungscamp“ potenziellen Existenzgründern an 15 Workshoptagen die Kenntnisse des 
praktischen und unternehmerischen Alltags (z.B. Informationen zum Businessplan, Un-
ternehmensform, Preiskalkulation, Umsatz, Kundengewinnung und Steuerrecht) vermit-
telt.  
Die Seminarteilnahme ist für arbeitslose Menschen sowie für Nichterwerbstätige (z.B. 
Berufsrückkehrer) kostenfrei, da das Projekt aus dem „Landesprogramm Arbeit“ mit Mit-
teln des Europäischen Sozialfonds (ESF) gefördert wird.  
Weitere Informationen zum Projekt „Startbahn: Existenzgründung“ sowie dem Bera-
tungsangebot und Hinweise zur Gründung sind auch unter https://start-bahn.de/ zu fin-
den.  
Auch im Jahr 2020 wird das Gründungscamp im Quickborner Rathaus stattfinden. Bis 
zu 20 Teilnehmer können an dem Seminar teilnehmen.  

 
• Am 25. April 2019 fand zum 12. Mal in den Räumlichkeiten der Messe Hamburg 

Schnelsen die Messe „B2B Nord“ statt. Die Messe ist eine branchenübergreifende 
Dialogmesse und steht unter dem Motto „Dialog-Business-Kontakte“. Sie richtet sich 
vorrangig an kleine und mittelständische Unternehmen und soll persönliche Kontakte 
zwischen Kunden, Lieferanten und Dienstleistern aus der Region fördern. 
NORDGATE sowie der Arbeitskreis der Wirtschaftsförderer des Kreises Pinneberg 
haben hier als Aussteller teilgenommen.  
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Die Stadt Quickborn präsentiert sich sowohl am NORDGATE-Stand als auch am Stand 
des Kreises Pinneberg. 
Das NORDGATE-Städtebündnis hat auf der Messe im April 2019 zu Impulsvorträgen 
sowie zu einem WirtschaftsDialog eingeladen. Das Thema war diesmal „Social Media & 
Immobilien – passt das zusammen?“. 
Auf das Vortragsprogramm wurde bereits im Bericht zur Jahresmitte 2019 eingegangen.  
Ein Zusammenschnitt des Talks findet man auch unter 
 

https://nordgate.de/b2bnord.html . 
 

• Vom 07. bis 09. Oktober 2019 nahmen die NORDGATE-Vertreter (Wirtschaftsförderer 
und Oberbürgermeister / Bürgermeister) 
wieder an der EXPO REAL in München teil.  
Die Gewerbeimmobilienmesse EXPO REAL 
ist der internationale Branchentreffpunkt. 
In 2019 nahmen 2.190 Aussteller aus 
45 Ländern und mehr als 46.000 Teilneh-
mern aus 76 Ländern hieran teil.  
Die Wirtschaftsförderer sowie Oberbürger-
meister und Bürgermeister entlang der Au-
tobahn A7 von Neumünster bis Norderstedt 
präsentierten sich auf der größten internati-
onalen Fachmesse für Immobilien und In-
vestitionen in Europa wie gewohnt einheitlich. 
NORDGATE war Unteraussteller auf dem Schleswig-Holstein-Stand vis-à-vis zum Mes-
sestand der Hansestadt Hamburg sowie der Bundesländer Berlin und Brandenburg.  
Die EXPO REAL ist Europas größte B2B-
Fachmesse für Immobilien und Investitionen 
und bildet die gesamte Wertschöpfungskette 
der internationalen Immobilienbranche ab.  
Die Teilnehmer der EXPO REAL sind: Pro-
jektentwickler, Projektmanager, Investoren, 
Berater, Vermittler, Architekten, Planer, Im-
mobilienmakler, Expansionsleiter sowie 
Wirtschaftsregionen und Städte.  
Diese Messe ist eine wertvolle Plattform, um 
für die NORDGATE-Standorte zu werben 
und steht für Networking, Marktorientierung 
und gute Businesskontakte.  
 

• Am 22. Oktober 2019 fand wieder in den 
Räumlichkeiten der Messe Hamburg die 
Messe „B2B Nord“ statt.  
NORDGATE hatte in den letzten Jahren 
immer wieder ein umfangreiches Vortrags-
programm zusammengestellt und angebo-
ten.  
Im Jahr 2016 hat NORDGATE u.a. das 
Fachforum „Gewerbeimmobilien“ initiiert und 
als Premiumpartner der Messe auch wäh-
rend der sechs Messeveranstaltungen von 
Oktober 2016 bis April 2019 mit neuen 
Themen die Vortragsprogramme gefüllt und dieses Fachforum geleitet.  
Die Veranstaltungen des Fachforums „Gewerbeimmobilien“ wurden gut angenommen.  
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Aufgrund der Fülle der Vorträge auf der gesamten Messe wird NORDGATE dieses kon-
krete Fachforum nicht mehr weiterführen.  
NORDGATE hatte erstmalig im Oktober 2019 einen Messestand ohne Vortragsfläche 
und konnte sich so vollständig den interessierten Besuchern widmen und sie über aktu-
elle wirtschaftliche Entwicklung in der NORDGATE-Region informieren.  
Aufgrund der besonderen Lage des Standortes Quickborn arbeitet die Wirtschaftsförde-
rung der Stadt Quickborn aktiv in der NORDGATE-Kooperation sowie im Arbeitskreis 
der Wirtschaftsförderer des Kreises Pinneberg mit und ist auch auf beiden Messestän-
den vertreten. 

 
 
 
 
Arbeitskreis der Wirtschaftsförderer des Kreises Pinneberg 
 
• Im Rahmen der WEP-Holding bestand von den Bürgermeistern der beteiligten Kommu-

nen (Stadt Barmstedt, Stadt Elmshorn, Gemeinde Heede, Gemeinde Halstenbek, Stadt 
Quickborn, Stadt Pinneberg, Gemeinde Rellingen, Stadt Tornesch und Stadt Wedel) der 
Wunsch, den Wirtschaftsstandort Kreis Pinneberg besser zu vermarkten und das Image 
des Kreises zu verbessern.  
Für die Erstellung eines Konzeptes zur Entwicklung einer Image- und Kommunikati-
onsstrategie für den Wirtschaftsstandort Kreis Pinneberg hat der Kreistag des Krei-
ses Pinneberg Ende 2019 einmalig einen Betrag in Höhe von 120.000 Euro zur Verfü-
gung gestellt. Der Arbeitskreis der hauptamtlichen Wirtschaftsförderer des Kreises Pin-
neberg ist an dem Prozess zur Erstellung eines entsprechenden Konzeptes aktiv betei-
ligt. 

 
• Die Kooperation Westküste, an der neun Kooperationspartner beteiligt sind; diese sind 

im Einzelnen: Kreis Dithmarschen, Kreis Nordfriesland, Kreis Pinneberg, Kreis Stein-
burg, Industrie- und Handelskammer Flensburg, Industrie- und Handelskammer zu Kiel, 
Entwicklungsgesellschaft Brunsbüttel mbh (egeb: Wirtschaftsförderung), WEP Wirt-
schaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft des Kreises Pinneberg mbH und Wirt-
schaftsförderungsgesellschaft Nordfriesland mbH – hat eine Studie zur Ermittlung von 
Erfolgsfaktoren für innovative Unternehmensgründungen an der Westküste in Auf-
trag geben. Besonderes Augenmerk wurde auf Gründungs- und Technologiezentren 
gelegt. 
Die vorliegenden Studienergebnisse (Abschlussbericht vom 31. Mai 2018) zeigen, dass 
Potenziale für ein neues Gründungs- und Technologiezentrum in der Region Westküste 
bevorzugt im Kreis Pinneberg bestehen.  
Die Investitionskosten eines Gründungszentrums belaufen sich auf mehrere Millionen 
Euro. In der Studie wurden ausgewählte Praxisbeispiele aufgeführt.  
Laut grober Kostenschätzung lägen die Investitionskosten bei einem 3.500 Quadratme-
ter großen Gründungs- und Technologiezentrums bei 5,6 bis 9,8 Millionen Euro. Die 
Studie zeigt auch als Alternative zu einem Neubau die Nutzung und Aufwertung einer 
leerstehenden Bestandsimmobilie auf. 
Eine Bezuschussung bis zur Hälfte der Herstellungs-/Investitionskosten durch den Kreis 
Pinneberg ist im Gespräch. Eine Zusicherung ist nicht erfolgt.  
Der Wirtschaftsausschuss des Kreistages hat die WEP Wirtschaftsförderungs- und Ent-
wicklungsgesellschaft des Kreises Pinneberg mbH beauftragt, bis Mitte 2020 ein Kon-
zept für ein Gründerzentrum zu erstellen.  
Die Gesellschafter der WEP-Holding unterstützen die Erstellung eines Konzeptes und 
haben den Arbeitskreis der Wirtschaftsförderer beauftragt, zusammen mit der WEP 
Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft des Kreises Pinneberg mbH die-
ses Thema zu bearbeiten.  
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Das Konzept soll u.a. einen möglichen Träger eines Gründerzentrums sowie mögliche 
Standorte beinhalten.  
 

 
 
 
Regionales Gewerbeflächenkonzept – Gefek A7 Süd 

Die Stadt Quickborn ist eine von 44 beteiligten Kommunen an dem 2011 begonnenen Re-
gionalen Entwicklungskonzept REK A 7-Süd für die Region von der Landesgrenze Hamburg 
bis Neumünster, das einvernehmlich in Regie des Kreises Segeberg erarbeitet wurde.  
 
Im Einzelnen gehören zu der Region REK A7-Süd  

- die Stadt Neumünster,  
- aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde 

o die Gemeinden Krogaspe, Wasbek, Ehndorf und Padenstedt 
- im Kreis Segeberg 

o die Städte Bad Bramstedt, Kaltenkirchen und Norderstedt 
o die Gemeinden Boostedt, Henstedt-Ulzburg und Ellerau sowie 
o die Ämter Bad Bramstedt-Land, Kaltenkirchen-Land und Kisdorf 

- im Kreis Pinneberg 
o die Stadt Quickborn sowie 
o die Gemeinden Bilsen, Hasloh und Bönningstedt. 

 
 
Strategisches Ziel des REK 
ist es, die Entwicklungsper-
spektiven der Region zu 
stärken und, soweit aus dem 
Prozess ableitbar, eine über-
regionale Positionierung als 
Wirtschafts- und Lebensraum 
entlang der Entwicklungsach-
se A 7 / A 20 zu ermöglichen. 
Das Projekt wurde Mitte 2013 
abgeschlossen.  
Ein darin empfohlenes Leit-
projekt ist das „Regionale 
Gewerbeflächenkonzept“, das 
von allen Partnern gemein-
sam erarbeitet wurde. 
Das regionale Gewerbeflä-
chenkonzept ist wichtig, da 
über Einzelinteressen hinaus 
die gutachterlichen Ergebnis-
se auch der Landesplanung 
gegenüber für zukünftige 
Planungen Verwendung finden werden. Im Mittelpunkt der Untersuchung standen überört-
lich bedeutsame Gewerbeflächenstandorte entlang der A 7.  
Die Gutachter hatten damals einen Bedarf von bis zu 280 ha Gewerbefläche bis zum 
Jahr 2030 errechnet.  
Allein an den mittleren und großen Wirtschaftsstandorten innerhalb der Region waren rund 
280 ha gesichertes Bauland vorhanden. Allerdings standen diese Flächen überwiegend im 
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nördlichen Teil der Region bereit. Im Süden der REK A 7 Süd – Region hatten wir nach den 
Berechnungen der Gutachten ein Flächendefizit.  
Das Gutachten empfahl daher eine Ausweitung des Flächenangebotes in Norderstedt so-
wie am Standort Gewerbegebiet Nord in Quickborn.  
Die Erweiterung des Gewerbegebietes Nord in Quickborn um 200.000 m² wurde u.a. auf 
Grundlage dieses ermittelten Bedarfes genehmigt.  
(Hinweis: Die Landesplanung hat mit Datum vom 13.02.2020 der Änderung des Flächen-
nutzungsplanes für dieses Gebiet genehmigt.) 
 
Das gemeinsame Gewerbeflächenkonzept ist ein dynamischer Prozess. Auf Basis der 
vorhandenen Datengrundlagen bedarf es einer stetigen Weiterentwicklung und eines re-
gelmäßigen Monitorings.  
Für das im Jahr 2015 fertiggestellt Gewerbeflächenwicklungskonzept A7 Süd erfolgte in 
2019 zum dritten Mal ein Monitoring.  
Bei der Gegenüberstellung der Ergebnisse der letzten drei Jahre wurde festgestellt, dass 
der Flächenverkauf deutlich höher ist als der prognostiziere Flächenverbrauch, so dass bei 
gleichbleibenden Flächeninteressen und Flächenverkäufen die ausgewiesenen und geplan-
ten Flächen bis 2030 nicht ausreichen werden.  
 
Auf Grundlage des Landesraumordnungsplanes werden derzeit die Regionalpläne neu 
aufgestellt. In den Regionalplänen sind Ziele und Grundsätze für die räumliche Entwicklung 
festgelegt. 
 
Mit dem Neuzuschnitt der Planungsräume ab dem 
01.01.2014 ist die „Gefek A7-Süd-Region“  
(nördlichste Kommune: Krogaspe im Kreis Rends-
burg-Eckernförde und südlichste Kommune: Bön-
ningstedt im Kreis Pinneberg) nun in den Pla-
nungsräum II und III aufgeteilt. 
Zum Planungsraum II gehören die kreisfreien 
Städte Kiel und Neumünster sowie die Kreise Plön 
und Rendsburg-Eckernförde.  
Die Kreise Dithmarschen, Steinburg, Pinneberg, 
Segeberg, Stormarn, Ostholstein und Herzogtum-
Lauenburg sowie die Hansestadt Lübeck gehören 
zum Planungsraum III.  
 
Um einen aktualisierten und realistischen Flä-
chenbedarf zu erfassen und den Bedarf in die 
Regionalpläne einfließen zu lassen, wurde eine 
Aktualisierung des Gewerbeflächenkonzeptes A7 
Süd in Auftrag geben.  
Die Ergebnisse werden im Rahmen der Projektgruppe zum Gefek A7 Süd analysiert. Die 
Wirtschaftsförderung der Stadt Quickborn ist als Mitglied in dieser Projektgruppe vertreten.  
 
 
 
 
Gewerbegebietserweiterung – Gewerbegebiet Nord 

Die Stadt hat zusammen mit der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft des 
Kreises Pinneberg mbH (WEP) in der Verlängerung der Pascalstraße (Erweiterung des 
Gewerbegebietes Nord) eine Fläche von 20 ha gekauft.  
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Die Verträge (Kooperationsvertrag und städtebaulicher Vertrag), die für die Zusammenar-
beit zwischen der Stadt Quickborn und der WEP erforderlich sind, wurden geschlossen.  
Das Planverfahren für die 7. Flächennutzungsplanänderung sowie den Bebauungs-
plan 37 Teil 3 wurde Oktober 2019 mit dem Satzungsbeschluss abgeschlossen.  
Die Flächennutzungsplanänderung wurde am 13.02.2020 vom Ministerium für Inneres, 
ländliche Räume und Integration des Landes Schleswig-Holstein genehmigt.  
Die Vorbereitung der Erschließungsplanung werden derzeit von den zuständigen Fachbe-
reichen der Stadt Quickborn, der WEP Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesell-
schaft des Kreises Pinneberg mbH, den Stadtwerken Quickborn und den Planungsbüros 
erarbeitet. Ziel ist es, noch im Jahr 2020 mit der Erschließung zu beginnen.  
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Fachbereich Bürgerdienste 
 
Einwohnerservice 
 
Inzwischen betreuen die Bürgerbüros in Quickborn, Hasloh, Bönningstedt und seit dem 
01.07.2019 auch in Ellerau insgesamt über 36.000 Einwohner. 
Details zu der Entwicklung der Einwohnerzahl in der Stadt Quickborn können dem geson-
dert erstellten Einwohnerentwicklungsbericht entnommen werden.  
 
Ein Schwerpunkt in 2019 war auch die Digitalisierung und insbesondere die bessere Ein-
bindung des Zuständigkeitsfinder des Landes Schleswig-Holstein (ZuFiSH). Im ZuFiSH 
können nunmehr alle Aufgaben der Stadt Quickborn einschl. des Ortsrechtes eingesehen 
werden. Auch in 2020 wird die Einbindung des ZuFiSH in unsere Homepage aber auch die 
Qualitätsverbesserung (z.B. Bereitstellung von medienbruchfreien Formularen und Vordru-
cken usw) von großer Bedeutung sein. 
 
Auch die telefonische Erreichbarkeit aber auch die Qualität der Auskünfte konnte durch die 
Kooperation mit der Servicestelle des Kreises Pinneberg weiter verbessert werden. Zukünf-
tig sollte die telefonische Erreichbarkeit der Stadt Quickborn hauptsächlich über die Be-
hördennummer 115 bzw. 04106/115 abgebildet werden. Bereits jetzt sollten Bürger über 
diese Behördennummer anrufen. 
 
Bauangelegenheiten 
 
Die Bautätigkeit und somit auch die Anzahl der erteilten Baugenehmigungen ist weiterhin 
auf einem sehr hohen Niveau. Details können dem gleichzeitig erstellten Baubericht ent-
nommen werden. 
 
Soziales / Unterbringung 
 
Die Tendenz des leichten Anstiegs der Zahl der Sozialleistungsbezieher hält weiter an. 
Auch die Zahl der Wohngeldempfänger und auch die Höhe der Leistung wird sich durch die 
Wohngeldnovelle zum 01.01.2020 weiter steigen.  
 
Die Zahl der unterzubringenden Menschen ist weiterhin auf einem sehr hohen Niveau; es 
sind über 300 Personen in unseren stadteigenen oder den von der Stadt angemieteten 
Unterkünften untergebracht. Ist die Zahl der unterzubringenden Flüchtlingen tendenziell 
etwas rückläufig, steigt die Zahl der Wohnungs- bzw. Obdachlosen weiterhin an. 
 
Details können aus dem jeweilig zur Jahresmitte erstellten Sozialbericht ersehen werden. 
 
Standesamt 
 
Zum 1.7.2020 wurde der Standesamtsbezirk Quickborn um das Gemeindegebiet Ellerau 
erweitert. Die Zahl der Personenstandsfälle (insbesondere Eheschließungen und Sterbefäl-
le aber auch Namenserklärungen und Vaterschaftsanerkennungen) einschl. Kirchenaustrit-
te sind seit Jahresmitte 2019 deutlich angestiegen. 
Der Anstieg von Personenstandsfällen mit Auslandsbeteiligung ist weiterhin zu verzeich-
nen. 
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Straßenverkehrsbehörde 
 
Bei der Planung und Betreuung der rund 500 Baustellen mit Auswirkungen auf den 
Straßenverkehr (gesamtes Jahr 2019), bei denen die Arbeitsstellensicherung, die Ver-
kehrsregelung und ggfls. die Umleitung des Verkehrs festgelegt worden sind, mag das 
nachstehend erläuterte Projekt besonders augenfällig gewesen sein: 
 
Seit Oktober 2019 werden die Gas- und Trinkwasserleitung sowie die Niederspannungslei-
tung zwischen Quickborn und Quickborn-Renzel saniert. Aufgrund des Umfangs der Bau-
maßnahme kommt es dabei durchaus zu gewissen Beeinträchtigungen des Straßenver-
kehrs. So wird in Abstimmung mit den Stadtwerken, dem ausführenden Bauunternehmen, 
der Polizei, dem Landesbetrieb Straßenverkehr und der Straßenverkehrsbehörde die Pin-
neberger Straße abschnittsweise über eine Länge von jeweils etwa 300 m halbseitig ge-
sperrt und der Verkehr über Ampelanlagen geregelt. Die Baumaßnahmen werden ca. ein 
Jahr andauern. 
 
Im Übrigen war über Anträge auf Genehmigung von Ausnahmen von Vorschriften des 
Straßenverkehrsrechts zu entscheiden, wurden Regelungen zu erlaubnispflichtigen 
Veranstaltungen, für die Straßen mehr als verkehrsüblich in Anspruch genommen wurden, 
getroffen, und die straßenverkehrsbehördlichen Belange in zahlreichen Plan- und Bauge-
nehmigungsverfahren vertreten. Es wurde außerdem eine Verkehrsschau durchgeführt, 
um die Sinnhaftigkeit von Verkehrszeichenregelungen und den Zustand der Verkehrszei-
chen vor Ort zu überprüfen. 
 
Auf der Grundlage des Erlasses "Straßenbauliche und straßenverkehrsrechtliche Maßnah-
men zur Schulwegsicherung" erfolgte eine Überprüfung der Verkehrsregelungen im Be-
reich von Schulen und Kindertagesstätten. An der neuen Kindertagesstätte Harksheider 
Weg 112 wurde aus Gründen der Verkehrssicherheit Tempo 30 angeordnet (Strecke zwi-
schen Hausnummer 96 und Schillerstraße; Mo – Fr. 07:00 – 17:00 Uhr). 
 
 
 
 
Brandschutz 
 
Der Fachbereich Öffentliche Sicherheit und die Freiwillige Feuerwehr planen bereits seit 
dem letzten Jahr intensiv die Neubeschaffung eines Hilfeleistungsfahrzeuges – HLF 20. 
Dieses Fahrzeug ist an den Bedarf der Feuerwehr optimal angepasst und deckt das Ein-
satzspektrum der technischen Hilfeleistung, der herkömmlichen Brandbekämpfung, der 
Menschenrettung bis zum Verkehrsunfall ab. 
 
Die europaweite Ausschreibung dieses Spezialfahrzeuges wurde durchgeführt und der 
Auftrag zum Bau des HLF wurde erteilt. Eine Auslieferung des Fahrzeuges erfolgt vor- 
aussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2021. 
 
Unter Berücksichtigung des neuen Fahrzeugkonzeptes und vor dem Hintergrund des beab-
sichtigten Neubaus eines weiteren Feuerwehrstandortes im Ortsteil Heide („Stützpunkt 
Ost“) ist es geplant ein Wechselladerfahrzeug (WL) und einen Abrollcontainer Rüst (AB 
Rüst) zu beschaffen. Das Leistungsverzeichnis für dieses Fahrzeug wurde vom Fachbe-
reich Öffentliche Sicherheit und der Feuerwehr erstellt. Die Ausschreibung wird in der ers-
ten Jahreshälfte 2020 stattfinden.  
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Allgemeine Ordnungsangelegenheiten 
 
Die Ordnungsbehörde hat mehrere Verfahren durchgeführt, die auf die Untersagung der 
Ausübung eines Gewerbes zielten. Derartige Verfahren werden eingeleitet, wenn Tatsa-
chen vorliegen, die die Unzuverlässigkeit des Gewerbetreibenden oder einer mit der Lei-
tung des Gewerbebetriebes beauftragten Person in Bezug auf dieses Gewerbe begründen 
und die Untersagung zum Schutz der Allgemeinheit oder der im Betrieb Beschäftigten er-
forderlich ist. Diese Unzuverlässigkeit drückt sich häufig dadurch aus, dass steuerliche, 
sozialversicherungsrechtliche und sonstige öffentlich rechtliche Zahlungs- und Erklä-
rungspflichten nicht erfüllt werden. Hinweise geben in diesen Fällen zumeist das Finanz-
amt, Sozialversicherungsträger, Zusatzversorgungskassen oder Berufsgenossenschaften. 
 
Auch im zweiten Halbjahr 2019 hat die Ordnungsbehörde routinemäßig oder anlassbezo-
gen eine Vielzahl von Tierhaltungsüberprüfungen durchgeführt, durch die sichergestellt 
werden sollte, dass die Anforderungen des Tierschutzrechts beachtet und Tiere ihrer Art 
und ihren Bedürfnissen entsprechend angemessen ernährt, gepflegt und verhaltensgerecht 
untergebracht werden und ihre Möglichkeiten zu artgemäßer Bewegung nicht so ein-
schränkt werden, dass ihnen Schmerzen oder vermeidbares Leid oder Schäden zugefügt 
werden.  
 
Sofern tierschutzrechtliche Mängel festgestellt wurden, ergingen Aufforderungen zur Besei-
tigung der Mißstände und wurden Nachkontrollen durchgeführt. Allerdings musste auch von 
der Befugnis gebrauch gemacht werden, ein erheblich vernachlässigtes Tier dem Halter 
fortzunehmen und anderweitig pfleglich unterzubringen. 
 
Im Berichtszeitraum wurden durch die Ordnungsbehörde wiederum diverse Veranstaltun-
gen gewerberechtlich festgesetzt, so dass sie unter Inanspruchnahme von Marktprivilegien 
stattfinden konnten (z.B. Wegfall der Sonn- und Feiertagsruhe, Einschränkungen des La-
denöffnungsgesetzes). Unter anderem für das Eulenfest, das Oktoberfest und den Weih-
nachtsmarkt am Rathaus wurden im Übrigen Genehmigungen erteilt und Anordnungen 
getroffen, mit denen insbesondere die Sicherheit von Besuchern gewährleistet und Belästi-
gungen Dritter unterbunden werden sollten. 
 
Bußgeldverfahren wurden (abgesehen von den Fällen, die Parkverstöße betrafen) haupt-
sächlich aufgrund von Verstößen gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz (Abfallrecht) das 
Melderecht, das kommunale Abgabenrecht (Hundesteuersatzung) und wegen Vorfällen mit 
übergriffigen Hunden und der Nichtbeachtung gewerberechtlicher Verpflichtungen durchge-
führt. 
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Baumpflege 
 
Zum Erhalt und zur Pflege der Bäume in der Stadt 
Quickborn wurden verschiedene Arbeiten durchge-
führt. Hauptsächlich richtete sich das Augenmerk 
auf die Verkehrsicherungspflicht, hier insbesondere 
die Totholzentnahme. Zwingende Maßnahmen 
wurden nach Priorität abgearbeitet. Unter zur Hil-
fenahme von Seilklettertechnik (SKT) oder Hub-

steigern 
gelangen 

die Mitar-
beiter des 

Bauhofes 
in den 
Einsatzort 
„Baumkro-

ne“, um die notwendigen Schneidearbeiten zu 
verrichten. Das Spektrum der Hubarbeitsbühnen ist 
groß, hier wurden bei den Einsätzen verschiedene 
Hubarbeitsbühnen eingesetzt und getestet. Die 
Erkenntnis für die zukünftige Arbeit ist, dass für 
Arbeiten am und im Baum ein Raupenhubsteiger 
die beste Wahl ist. Dieser bietet die größte Flexibili-
tät und Wendigkeit, durch die schmale Bauweise 
ermöglicht es den Einsatz auch in Bereichen die 

nur schwer zugänglich sind. Um die Bäume der Stadt weiterhin zu erhalten, bedarf es einer 
ständigen Pflege. Hier werden wir in der Zukunft größere Anstrengungen erbringen müs-
sen. 
 
 
 
 
Straßenbeleuchtung  
 
Wie in den vergangenen Jahren wurde bereits 2018 Fördermit-
tel zur Umrüstung auf LED-Technik beantragt. Die Umsetzung 
erfolgte nach der Ausschreibung im zweiten Halbjahr 2019. 
Insgesamt wurden weitere 317 Leuchten umgerüstet. Mit dieser 
Umrüstung werden 87 % Strom und 1.299 t CO2 eingespart. 
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Schmutzwasser 
 
Schaden am Hauptsammler Schmutzwasser in der 
Raiffeisenstraße (Bereich vor dem alten Klärwerk)  
Größe des Sammlers: DN 400 
 
Am Hauptsammler wurde der Austritt von Schmutz-
wasser festgestellt. Daraufhin wurde am 18.12.2019 
ab 23.00 Uhr bis zum nächsten Morgen bis 05.00 Uhr 
die TV-Befahrung mit entsprechender Wasserhaltung 
durchgeführt. Festgestellt wurde ein Rohrbruch mit 
einragender Scherbe, Entfernung zum Schacht ca. 
15 m, dahinter Boden sichtbar, bei Rückstau in der 
Leitung tritt Schmutzwasser an der Oberfläche aus. 
Es muss eine Rohrsanierung durch Inliner erfolgen. 
Die Kosten für die Arbeiten werden auf ca. 70.000 € 
geschätzt. 
 
 
 
 
Straßenunterhaltung 
 
Auch im Verlauf der zweiten Jahreshälfte 2019 waren 
überwiegend Dauerbrenner zu bearbeiten: 
Versackungen in den Fahrbahnen, Wasserläufen und 
Banketten; notdürftige Reparaturen überalterter 
Gehwege, alter Straßeneinläufe und Schachtköpfe. 
Auch durch Baumwurzeln aufbrechende Wege- und 
Straßenoberflächen erfordern teilweise erheblichen 
Aufwand. 
 
Zunehmend sind die wassergebundenen Fahrbahnen 
trotz ununterbrochenem Einsatz des Bauhofes kaum 
noch zu erhalten. Insbesondere sorgt die extrem 
nasse Witterung dafür, dass die sonst sehr stabile Oberflächenstruktur aufweicht und 
dadurch sehr empfindlich bzw. schadensanfällig wird. 
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In besonders belasteten Abschnitten wurde zum 
Schutz der Oberfläche eine Behandlung mit gesplitte-
ten Spritzdecken aufgebracht, mit denen schon gute 
Ergebnisse erzielt werden konnten. So kam diese 
Methode im östlichen Teil des Fasanenweges, im 
Einmündungsbereich Peperkamp, im Hasloher Weg, 
der TUS-Tenniszufahrt am Harksheider Weg und der 
Verbindungsstraße Im Grund zum Einsatz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zusätzlich wurde in diesem Zuge, die Straße „Im Grund“ zur Sackgasse umgebaut, um die 
Verkehrsbelastung zu reduzieren. Entlang der Feldbehnstraße wird noch eine begrünte 
Mulde zur Versickerung des anfallendes Regenwassers angelegt.  
 
Auch der Festplatz wird noch durch einen, als Mulde 
auszuarbeitenden Grünstreifen von der „TUS-
Zufahrt“ getrennt werden, was sicherlich zur deutli-
chen Aufwertung des Platzes führt. Ferner wurde 
zum Schutz gegen rangierende und drehende LKWs, 
eine Höhenbegrenzung aufgestellt.  
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Regenwasserkanalnetz 
 
Auch das älter werdende Regenwas-
serkanalnetz fordert zunehmend Ein-
satz. Begründet wird dies mit der 
wachsenden Belastung durch die steti-
ge Oberflächenversiegelung und die 
immer häufigeren Starkregenfälle. 
Ferner ist ein vermehrter Eintrag von 
Fremdmaterial (Sand) in die Kanalisati-
on zu registrieren. Es ist dadurch eine 
Zunahme der Spül- und Untersu-
chungseinsätze mit Kamera zu ver-
zeichnen.  
Der Sandeintrag in die Kanäle ist ein 
großes Problem, was zu größeren 
Maßnahmen insbesondere bei den 
Hauptsammlern führt. Als Beispiel ist 
hier die Versandung des Betonkanals DN 1000 vom Rotdornweg bis in die Talstraße anzu-
führen. Die Vorbereitung für die Spülung laufen. Die Ausführung erfolgt Anfang 2020.  
 
 
 
 
Liegenschaften 
 
Rathaus 
 
Neben der kontinuierlichen Umsetzung des Brandschutzkonzeptes (Einbau weiterer Brand-
schutztüren im Keller und im 2. Obergeschoss, Schaffung eines weiteres Raumes im 
2. Obergeschoss) im Rathaus wurde in der Zeit vom 30.10. - 04.11.2019 die Niederspan-
nungshauptverteilung ausgetauscht. Der Austausch verlief aufgrund guter Planung und 
dem hochmotivierten Einsatz der beauftragten Fachfirma reibungslos und zügig. Die für die 
Maßnahme veranschlagten 50.000 € wurden nicht komplett in Anspruch genommen. 
 
 
Schulen 
 
Grundschule Waldschule 
 
Nachdem im ersten Quartal 2019 die Aufträge an die Planer vergeben worden sind, wurde 
anfänglich neben der Neubauplanung auch die Sanierung des denkmalgeschützten Gebäu-
deteils geplant. Aufgrund des sehr hohen Baukostenniveaus und der teuren Maßnahmen im 
Bereich des Denkmales wurde durch die Ausschüsse beschlossen, zunächst von der Sa-
nierung Abstand zu nehmen und nur den ersten Bauabschnitt des Neubaus zu planen. 
Auch dieser Teil für sich allein ist förderfähig.  
Das Bauvorhaben war zur Förderung angemeldet worden und auch grundsätzlich als för-
derfähig eingestuft worden. Pünktlich zu Ende September wurde bei der Investitionsbank-
SH der Förderantrag eingereicht. Dieser setzte sich aus einer genehmigungsreifen Planung 
des 1. Bauabschnittes und der entsprechenden Kostenberechnung zusammen. Die Be-
scheidung steht zum Berichtszeitpunkt noch aus. 
Von der Stadtentwicklung wurde für das Grundstück der Waldschule der Bebauungsplan 
B 111 A aufgestellt. Das Verfahren wurden sehr stringent durchgeführt, so dass der Be-
bauungsplan im Dezember rechtskräftig wurde. Vor Weihnachten wurde dann der Bauan-
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trag für den ersten Bauabschnitt „Neubau eines Schulgebäudes mit Mensa“ beim Kreis 
Pinneberg eingereicht. Parallel dazu wurden die Vergaben vorbereitet. 
 

  
  
Das linke Bild zeigt im vorderen Bereich die Fläche, auf der der geplante Neubau entsteht. Die Gebäudeteile im Hinter-
grund (Fahrradständer, Toiletten und Garage) werden abgerissen. Das rechte Bild zeigt die Fläche, wo die neue Garage, 
welche als Abstell-/Geräteraum dient, in Kürze entsteht. Die vorhandene Garage wird dem Neubau weichen. Die neue 
Fläche liegt außerhalb des Baubereiches am Lehrerparkplatz. 

 
 
Neben dem Projekt „Erweiterung und Sanierung“ wurden im Bereich der Unterhaltung Erd- 
und Kanalarbeiten (Erneuerung der Trinkwasserleitungen im Außenbereich sowie Um-
schlüsse der Schmutzwasserleitungen) durchgeführt und mit der Sanierung der Duschräu-
me aufgrund von Problemen in der Hygiene des Trinkwassers begonnen.  
 
Weitere Arbeiten in den Außenbereichen wie Umpflanzungen, Umsetzung Spielgerät, 
Baumfällungen wurden beauftragt. Die Kosten belaufen sich auf rund 30.000 €. 
 
 
 
 
Grundschule Mühlenberg 
 
Im zweiten Halbjahr wurde die Beleuchtungssteuerung ertüchtigt. Die Kosten beliefen sich 
auf rund 52.000 €. Inzwischen laufen Ersatzteile nach ca. 10 Jahren aus. Dadurch war die 
Beleuchtungsanlage nicht mehr reparabel und wurde auf den Stand der Technik umgerüs-
tet und in die Gebäudeleittechnik integriert.  
 
 
 
 
Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium 
 
Die seit längerem geplante Wandverkleidung im Foyer konnte in der zweiten Jahreshälfte 
für rd. 26.000 € umgesetzt werden. Die bisher weiß geputzten Wände waren immer wieder 
verschmutzt und mussten jährlich neu gestrichen werden. Die neue Wandverkleidung hat 
eine schlagfeste Oberfläche, die optisch ansprechend aussieht und leicht zu reinigen ist. 
Entsprechende Verkleidungen sind im Neubaubau in den Fluren bereits vorhanden.  
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Schulzentrum Süd – Neubau 
 
Das Projekt wurde zum Schulbeginn 2019/2020 mit Nutzung des Zwischenbaus (Bühne, 
Mensa etc.) weitestgehend fertiggestellt. Die Abnahme der Veranstaltungstechnik sowie die 
Verkleidung des Vordaches erfolgt Anfang Januar 2020. Die Qualität der ausgeführten 
Arbeiten ist durch die laufenden Überwachungen gut bis sehr gut. Die Einweihung des 
Neubaus erfolgte am 16.01.2020. 
 

    
 
 
 
 
Schulzentrum Süd – Bestandsbausanierung 2. und 3. Bauabschnitt 
 
Nach einem Kraftakt konnte zu Schulbeginn des Schuljahres 2019/2020 auch die sanierten 
Fach- und Klassenräume im 2. BA in die Nutzung gehen, so dass nach der revidierten 
Terminplanung pünktlich zu den Sommerferien der 3. BA begonnen werden kann. 
 

    
Fachraum       Klassenraum 

 
 
Im 3. Bauabschnitt (Restflächen ESG) wurde die Gefahrstoffsanierung durchgeführt. Das 
Dach wurde geöffnet und es wurden drei neue Technikzentralen installiert. Die Zimmerer-
arbeiten sollen im Januar 2020 beendet werden. Danach soll das Dach wieder geschlossen 
werden.  
 
Um den Schulbetrieb aufrecht zu halten, wurde ein vorhandener Container vom Gelände 
der Kita Zauberbaum umgesetzt und als Klassencontainer mit zwei Klassenräumen herge-
richtet.  
 
Weiterhin war es erforderlich im Rahmen der Bauunterhaltung zwei doppelflügelige Stahl-
außentüren (Kosten rd. 36.000 €) auszutauschen. 
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Unterkünfte 
 
Die stadteigenen Unterkünfte (11 plus 7 Containeranlagen) werden in 2020 um zwei weite-
re Wohnhäuser ergänzt. Für die Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen sowie 
Außen anlagen wurden in 2019 rund 64.000 € aufgewendet. 
 
 
 
 
Sporthallen 
 
Der Aufwand für die Bauunterhaltung in den drei großen Sporthallen – Lilli-Henoch-Halle, 
Comenius-Sporthalle und Sporthalle Heidkamp beläuft sich zum Jahresende auf 
rd. 130.000 €. Hiervon entfallen als größere Posten rund 40.000 € auf Wartungen und 
Prüfungen und 23.000 € auf den Austausch der abgängigen Stahlaußentüren in der Heid-
kamp-Sporthalle. 
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Flächenmanagement  
 
Erbaurecht 
 
Die Stadt Quickborn hat unter anderem aufgrund der Unterbringungssituation bei den 
Flüchtlingen und Wohnungslosen ein Erbbaurecht in der Kieler Straße vor dessen Zeitab-
lauf als Eigentümererbbaurecht zurück erworben, so dass dort künftig bis zu zwei 
Wohneinheiten genutzt werden können. Bei weiteren Erbaurechten laufen entsprechende 
Gespräche.  
 
Häuser Himmermoorstraße 2 – 4 
 
Durch die Übernahme der Verwaltungsgeschäfte der Gemeinde Ellerau hat sich die Anzahl 
der zu verwaltenden Verträge (inkl. der zu erstellenden Nebenkostenabrechnungen) stark 
erhöht. 
 
 
 
 
Torfwerk 
 
Der Mietvertrag zwischen der Stadt Quickborn und dem Förderverein Himmelmoor e.V. 
wurde im Dezember 2019 um ein weiteres Jahr verlängert. 
 
 
 
 
Bewirtschaftung 
 
Zu den Aufgaben des Fachbereichs Liegenschaften gehören alle Aufgaben, die im Zusammen-
hang mit der Gebäudebewirtschaftung anfallen.  

Als Bewirtschaftungskosten werden die laufenden und regelmäßig anfallenden Aufwendungen 
bezeichnet, die für den laufenden Betrieb 
und den Unterhalt einer Immobilie anfal-
len, ausgenommen die Kosten der Bau-
unterhaltung. 

Bei der Stadt Quickborn werden insge-
samt 7 Schulen - Grundschule Mühlen-
berg, Grundschule Goetheschule, 
Grundschule Waldschule, Comenius-
Schule (Regionalschule), Dietrich-
Bonhoeffer-Gymnasium, Elsensee-
Gymnasium und Ernst-Barlach-Schule 
(Förderschule) -, 1 Parkhaus, 5 Sporthal-
len (Comenius-Sporthalle, Lilli-Henoch-
Halle, Sporthalle Heidkamp, Sporthalle 
der Grundschule Goetheschule und 
Sporthalle der Grundschule Waldschule), 
1 Kindertagesstätte und weitere 15 städ-
tische Liegenschaften (Rathaus, Büro-
räume im Forum, Haus Am Freibad 27, Haus am Freibad 25, Haus am Freibad 23, Haus der Ju-
gend, DLRG Haus, VHS, Bücherei, öffentliches WC, Durchgangshalle im Forum, Holsten-Stadion, 
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Reinigungsmittel

Unterhaltsreinigung

Freibad, Sport- und Begegnungsstätte Quickborn, Dorfgemeinschaftshaus Renzel) im Rahmen der 
Bewirtschaftung betreut. 

Für alle Aufgaben der Gebäudebewirtschaftung wurde 2019 im Rahmen des Haushaltes ein 
Budget von 1.980.625 € festgelegt. Die Bewirtschaftungskonten des Fachbereichs Liegenschaften 
erstrecken sich über alle Produkte der Stadt Quickborn. 

Die benötigen Bewirtschaftungskosten lagen im Jahr 2019 mit 1,874 Millionen € im Rahmen des 
bereitgestellten Budgets. Von diesen 1,874 Millionen € fallen 33% auf die Energiekosten, die sich 
wie aus dem zuvor gezeigten Diagramm ersichtlich aufteilen. 
 
Neben der Versorgung des Gebäudes fallen unter die Gebäudebewirtschaftung noch folgende 
Kostenarten: 
 
Reinigung 
 

- Unterhaltsreinigungen 
- Glasreinigungen 
- Rahmenreinigungen 
- Grundreinigungen 
- Sonderreinigungen 

 

Abfall 
 

- Sperrmüll 
- Biomüll 
- Altpapier 
- Hausmüll 
- Sondermüll 

 

Sonstige Kosten 
 

- Schornsteinfeger 
- Grundsteuer 
- Schädlingsbekämpfung 
- Beleuchtungsmittel 
- Wartungskosten  
- Fahrzeugkosten 
- Gerätekosten 
- Betriebskostennachzahlungen etc. 

 
 
Aus der Aufzählung erkennt man, dass ein weiterer großer Kostenfaktor die Reinigungskosten 
sind. Die Reinigungsflächen der Liegenschaften der Stadt Quickborn ergeben rund 45.000 m². Die 
Kosten für die Reinigungsleistungen (Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, Hygiene- und Reini-
gungsmittel) beliefen sich für das Jahr 2019 auf 684.780 Euro. 
 
Die Aufteilung der Gesamtkosten stellt sich wie folgt dar: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Im zweiten Halbjahr 2019 wurde mit den ersten Vorbereitungen für die EU-Ausschreibung 
„Unterhaltsreinigung Quickborn 2020“ begonnen. 
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Neuer Veranstaltungskalender 
 
Seit Januar 2020 stellt die Stadt Quickborn Ihren Bürgerinnen und Bürgern auf der Stadt-
Homepage www.quickborn.de einen neuen Veranstaltungskalender zur Verfügung. Die 
intuitive Suchfunktion ermöglicht es den Nutzern, schnell, kostenlos und gezielt nach Ver-
anstaltungen sowohl in Quickborn als auch in Hamburg und den umliegenden Gemeinden 
zu suchen. Die Anwendung wurde der Stadt Quickborn durch die Hamburg Tourismus 
GmbH kostenlos zur Verfügung gestellt. 
 
Die Vorarbeiten für den Start des neuen Veranstaltungskalenders begannen im November 
2019. Neben der optischen Gestaltung, die sich in enger Zusammenarbeit mit der Hamburg 
Tourismus GmbH am Design der neuen Homepage orientiert, wurde auch mit den Vereinen 
und Verbänden zusammengearbeitet, um möglichst viele Veranstaltungen abbilden zu 
können. Außerdem stellt die Stadtverwaltung auf Ihrer Homepage zwei Bedienungsanlei-
tungen in Form kurzer Videobeiträge zur Verfügung. 
 
 
 
 
Digitaler Sitzungsdienst 
 
Durch die erfolgreiche und vollständige Umstellung des Politikbetriebes der Stadt Quick-
born auf einen papierlosen, digitalen Betrieb gewinnt das Bürger- und Ratsinformationssys-
tem ALLRIS zunehmend auch für die Verwaltungsmitarbeiter an Bedeutung. Um eine zu-
verlässige und fehlerfreie Nutzung der umfangreichen Anwendung zu gewährleisten, hat 
Bürgermeister Köppl zu Beginn des Jahres 2019 veranlasst, die beiden störungsanfälligen 
Mandanten Quickborn sowie „Verwaltungsgemeinschaft“ (über den der Politikbetrieb der 
Gemeinden Bönningstedt, Hasloh und Ellerau gesteuert wurde) auf einem neuen Server 
zusammenzuführen. Ziel der Maßnahme ist es, schwerwiegende System-Abstürze der 
Anwendung durch das Wechseln zwischen den beiden Mandanten zu verhindern. 
Ende des Jahres 2019 wurden in enger Abstimmung mit KommunIT und dem Allris-Anbieter 
CC E-Gov die notwendigen Vorarbeiten für eine Neuinstallation des Bürger- und Ratsinfor-
mationssystem bewältigt.  
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Stadt Quickborn 

Ausführung von Beschlüssen  
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Nr. Gremium Datum Beschluss, Anfrage Stellungnahme 

1. ASU 14.11.2013 Der Ausschuss für Stadt-
entwicklung und Umwelt 
bittet den Bürgermeister zu 
prüfen, ob ein Kreisverkehr 
am südlichen Ortsaus-
gang/Ortseingang im 
Kreuzungsbereich Kieler 
Straße (B4) / Heidkamp-
straße / Güttloh errichtet 
werden kann. Dabei ist 
sicherzustellen, dass die 
Schulwegsicherung nicht 
beeinträchtigt wird. Gegen-
stand der Prüfung ist die 
Bewertung des verkehrli-
chen Nutzens und der ver-
kehrlichen Risiken einer 
Kreisverkehrslösung. 

(Mitte 2018) Die Aufgabe wird im Zusammen-
hang mit dem Projekt „Umgestaltung Kieler 
Straße“ behandelt. Hierzu ist die Beauftragung 
einer Städtebaulichen Studie für das 4. Quartal 
2018 avisiert. 
 
(Ende 2018) Die Beauftragung der Städtebauli-
chen Studie ist im 4. Quartal 2018 erfolgt. 
 
(Mitte 2019) Die Aufgabe wird im Zusammen-
hang mit dem Projekt „Umgestaltung Kieler 
Straße“ behandelt.  
Die Beauftragung der Städtebaulichen Studie ist 
im 4. Quartal 2018 erfolgt. 
Das beauftragte Planungsbüro hat mit der Be-
standsaufnahme begonnen. Im Anschluss an 
die Sommerferien erfolgt eine Öffentlichkeitsbe-
teiligung und -information um Wünsche und 
Vorschläge der Anlieger und Bürger aufzuneh-
men und Fragen zu beantworten. 
 
(Ende 2019) Die Bestandsaufnahmen sowie 
Öffentlichkeitsbeteiligungen sind abgeschlos-
sen. Die erfassten Informationen werden im 
Frühjar 2020 in Zusammenarbeit mit den Frakti-
onen zu einem Konzept ausgearbeitet. 

2. ASU 13.09.2018 Der Ausschuss für Stadt-
entwicklung und Umwelt 
beauftragt  den Bürgermeis-
ter, eine Vereinbarung mit 
dem Landesbetrieb Stra-
ßenbau und Verkehr 
Schleswig-Holstein (LBV) 
über den Bau der Fußgän-
gerquerung Bahnstra-
ße/Bahnsteigzugang El-
lerau durch den LBV unter 
Berücksichtigung der aktu-
ellen Kostenschätzung zu 
schließen /Vorlage XI/038). 

(Ende 2018) Die Unterzeichnung der Vereinba-
rung mit allen Beteiligten ist für Januar 2019 
vorgesehen. 
 
(Mitte 2019) Die Unterzeichnung ist im Januar 
2019 erfolgt. Das für die Umsetzung erforderli-
che Planverfahren ist seitens des LBV begon-
nen. 
 
(Ende 2019) . Der LBV hat die Planung mit den 
Trägern endabgestimmt und beim Amt für Plan-
feststellung eingereicht. Die Umsetzung ist für 
den Zeitraum der Sommerferien 2020 projek-
tiert. 
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Nr. Gremium Datum Beschluss, Anfrage Stellungnahme 

3. ASU 27.09.2018 Der Ausschuss für Stadt-
entwicklung und Umwelt 
beauftragt die Verwaltung 
mit der Prüfung der Um-
setzbarkeit einer Tempo-
30-Zone in der Birkenallee 
und anschließend für die 
übrigen Wohnviertel (Vor-
lage XI/050) 

(Mitte 2019) Die Verwaltung kam in ihrer Prü-
fung zu dem Ergebnis, von einer Ausweisung 
als Tempo-30-Zone in der Birkenallee abzuse-
hen (Vorlage XI/173).  
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Um-
welt nimmt in seiner Sitzung am 14.03.2019 
vom Beschlussvorschlag Abstand und be-
schließt, die Ausweisung einer Tempo-30-Zone 
auf das gesamte „Baumviertel“ auszuweiten und 
umzusetzen. 
Die Umsetzung dieser Maßnahme durch die 
Verwaltung erfolgte im 2. Quartal 2019. 
Die Prüfung der Umsetzbarkeit einer Tempo-30-
Zone für die übrigen Wohnviertel ist noch nicht 
abgeschlossen. 
 
(Ende 2019) Die Verwaltung befindet sich noch 
in der Prüfung; ein Ergebnis und damit Beratung 
im Ausschuss ist für das 1. Quartal 2020 vorge-
sehen. 

4. ASU 15.11.2018 Der Ausschuss für Stadt-
entwicklung und Umwelt 
beschließt die Planung der 
Bereitstellung von Park- / 
Ladestationen für E-Bikes 
im Bereich der P+R-
Anlage am Bahnhof 
Quickborn (Zentrum) 
beidseitig der AKN-Trasse 
(Vorlage XI/111). 

(Mitte 2019) Eine Ausarbeitung der erforderli-
chen Kostenschätzung konnte im Fachbereich 
Tiefbauten bisher nicht erfolgen.  
 
(Ende 2019) Der Ausschuss hat am 14.11.2019 
über die Vorlage XI/251 beraten. Es wurde be-
schlossen, die Planungen zurückzustellen und 
die Ergebnisse des Radverkehrskonzepts ab-
zuwarten. 

5. ASU 15.11.2018 Der Ausschuss für Stadt-
entwicklung und Umwelt 
beschließt die Planung 
eines Parkleitsystems 
Innenstadt (Vorlage 
XI/112). 

(Ende 2018) Die Verwaltung erstellt für eine 
Sitzung des ASU Anfang 2019 eine Vorlage zu 
den Möglichkeiten und jeweiligen Kostenschät-
zungen. 
 
(Mitte 2019) Der Ausschuss behandelte in sei-
ner Sitzung am 14.02.2019 die hierzu erstellte 
Vorlage XI/160 mit dem Ergebnis die Beratun-
gen zu vertagen. 
 
(Ende 2019) Beratungen sind bisher nicht wie-
der aufgenommen worden. 

6. ASU 15.11.2018  Der Ausschuss für Stadt-
entwicklung und Umwelt 
bittet die Verwaltung um 
Prüfung der technischen 
Machbarkeit der Schaf-
fung von Stellplätzen in 
der Hans-Heyden-Straße / 
Kita Quickelbü (Propheten-
see-Siedlung) 

(Mitte 2019) Die Verwaltung erstellte zur Sit-
zung des ASU am 14.03.2019 Umsetzungsvor-
schläge zu möglichen Stellplatzvarianten und 
den jeweiligen Kostenschätzungen. Hierzu for-
mulierte der ASU weitere Prüffragen, die im 3. 
Quartal 2019 behandelt werden. 
 
(Ende 2019) Der ASU entscheidet sich in seiner 
Sitzung am 04.12.2019 gegen die Schafffung 
von weiteren Stellplätzen. 



- 58 - 

Nr. Gremium Datum Beschluss, Anfrage Stellungnahme 

7. HA 22.05.2017 Verwendung einer Liegen-
schaft: Die Förderfrist wird 
abgewartet, danach soll die 
Liegenschaft verkauft wer-
den, wenn ein Verkauf mög-
lich ist, ohne dass der Stadt 
Verluste entstehen. Somit 
erfolgt eine endgültige Ent-
scheidung in zwei Jahren 
nach Ablauf der Förderfrist.  
Die Vorlage (X/540 n.ö.) ist 
bis dahin zurückgestellt. 

(Mitte 2017) Die Frist läuft zum 31.12.2018 aus. 
Eine Veräußerung des Grundstücks vor diesem 
Zeitpunkt ist seitens der Verwaltung nicht emp-
fehlenswert, weil die Förderung zurückzuzahlen 
wäre. 
 
(Ende 2019) Der Sachverhalt ist unverändert. 
 

8. AKJS 03.09.2019 Neufassung der Benut-
zungsgebührensatzung 
Der AKJS bittet die Verwal-
tung zu prüfen, ob ein Weg-
fall bzw. Reduzierung des 
Defizitausgleiches bzw. 
auch das „Strecken“ (auf 
deutlich mehr Jahre) der 
letzten 3 Jahre mit dem 
Kostendeckungsgebot ver-
einbar ist. Weiterhin wird die 
Verwaltung gebeten, einen 
Formulierungsvorschlag in 
der Satzung für die Berück-
sichtigung einer unbilligen 
Härte /Härtefallregelung 
vorzulegen. 

(Ende 2019) In der AKJS-Sitzung am 
07.01.2020 wurden die Aspekte geklärt und die 
Neufassung empfohlen. In dieser Sitzung hat 
der AKJS darum gebeten, dass nach einem 
Jahr ausschließlich der Aspekt der maximalen 
Dauer der Gebührenermäßigung bei Erwerbstä-
tigkeit erneut im AKJS behandelt werden sollte.  
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Einwohnerentwicklung 31. Januar 2010 bis 31. Dezember 2019 (letzten 10 Jahre) 
(eigene Fortschreibung des Melderegisters vom Einwohnerservice Quickborn) 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Januar 20.404 20.472 20.589 20.598 20.698 21.046 21.397 21.576 21.824 21.997 

Februar 20.421 20.454 20.607 20.605 20.715 21.108 21.418 21.579 21.830 22.014 

März 20.371 20.447 20.579 20.622 20.764 21.122 21.447 21.575 21.862 22.013 

April 20.380 20.459 20.575 20.604 20.835 21.100 21.467 21.639 21.901 22.034 

Mai 20.319 20.455 20.535 20.572 20.885 21.153 21.500 21.636 21.941 22.055 

Juni 20.353 20.450 20.582 20.592 20.920 21.171 21.490 21.674 21.954 22.055 

Juli 20.345 20.468 20.535 20.566 20.975 21.191 21.537 21.660 22.004 22.055 

August 20.399 20.537 20.563 20.592 20.980 21.206 21.555 21.712 21.983 22.079 

September 20.416 20.546 20.554 20.600 21.006 21.219 21.556 21.747 22.008 22.078 

Oktober 20.423 20.569 20.589 20.566 21.041 21.265 21.575 21.757 22.013 22.054 

November 20.437 20.553 20.599 20.597 21.023 21.284 21.589 21.779 21.976 22.091 

Dezember 20.453 20.550 20.613 20.622 21.021 21.285 21.550 21.794 22.015 22.046 

 

rot = niedrigste Jahreseinwohnerzahl 

grün = höchste Jahreseinwohnerzahl 

 
 

Einwohnerentwicklung 1830 bis 2019 (31.12.) 

 

Jahr StaLa 
Nord 

Einwohner 
Melderegister 

+ / - 

1830  1.084  

1850  1.221 +137 

1900  1.876 +655 

1925  2.914 +1.038 

1950  8.104 +5.190 

1975  16.417 +8.313 

1980  17.840 +1.423 

1985  18.216 +376 

1990  18.354 +138 

1995  19.188 +834 

2000  20.096 +908 

2005  20.377 +281 

2010 20.556 20.453 +76 

2015 20.608 21.285 +832 

    

2016 20.808 21.550 +265 

2017 21.056 21.794 +244 

2018 21.296 22.015 +221 

2019  22.046 +31 
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Anmerkung:   seit 1975 besteht der 5-jährige Rhythmus
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Statistik über Geburten, Sterbefälle, Wegzüge und Zuzüge: 
(eigene Fortschreibung des Melderegisters vom Einwohnerservice Quickborn) 
 
 

Datum 
 

Geburten 
 

Sterbefälle 
 

Wegzüge 
 

Zuzüge 
   

Verhältnis 
Wegzüge / 
Zuzüge 

Verhältnis 
Geburten / 
Sterbefälle 

Veränderung 
absolut 

Einwohner 
 

 
                  

 

Gesamt 95 175 189 1339 1414 
 

75 -14 61 19.188 
 

Gesamt 96 203 204 1223 1408 
 

185 -1 184 19.372 
 

Gesamt 97 182 206 1303 1388 
 

85 -24 61 19.433 
 

Gesamt 98 172 200 1399 1495 
 

96 -28 68 19.501 
 

Gesamt 99 170 204 1169 1587 
 

418 -34 384 19.885 
 

Gesamt 00 187 212 1182 1418 
 

236 -25 211 20.096 
 

Gesamt 01 156 183 1210 1411 
 

201 -27 174 20.270 
 

Gesamt 02 157 200 1219 1328 
 

109 -43 66 20.336 
 

Gesamt 03 157 217 1221 1443 
 

222 -60 162 20.498 
 

Gesamt 04 165 209 1338 1254 
 

-84 -44 -128 20.370 
 

Gesamt 05 147 211 1185 1256 
 

71 -64 7 20.377 
 

Gesamt 06 173 195 1206 1151 
 

-55 -22 -77 20.300 
 

Gesamt 07 158 206 1149 1080 
 

-69 -48 -117 20.183 
 

Gesamt 08 126 202 1279 1437 
 

158 -76 82 20.265 
 

Gesamt 09 147 214 1321 1544 
 

223 -67 156 20.421 
 

      
     

Gesamt 10 132 214 1253 1367 
 

114 -82 32 20.453 
 

      
     

Gesamt 11 156 231 1290 1462 
 

172 -75 97 20.550 
 

      
     

Gesamt 12 147 226 1250 1392 
 

142 -79 63 20.613 
 

      
     

Gesamt 13 151 202 1331 1391 
 

60 -51 9 20.622 
 

           

Gesamt 14 180 188 1332 1739 
 

407 -8 399 21.021 
 

      
     

Gesamt 15 166 258 1324 1680  356 -92 264 21.285  

           

Gesamt 16 174 227 1433 1751  318 -53 265 21.550  

      
     

Gesamt 17 198 200 1346 1592  246 -2 244 21.794  

      
     

Gesamt 18 222 287 1293 1579  286 -65 221 22.015  

      
     

Gesamt 19 196 223 1347 1405  58 -27 31 22.046  
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Zahlendurchschnitt       1995 bis 2019 (25 Jahre) 2000 bis 2019 (20 Jahre) 

  Geburten Sterbefälle Wegzüge Zuzüge Umzüge innerhalb von Quickborn 

Summe 4.197 5.308 31.942 35.972 16.146 

Durchschn. Jahr 168 212 1.278 1.439 807 

Durchschn. Monat 14 18 106 120 67 

Vergleich zu 2019 196 223 1.347 1.405 884 

 
 
Altersstruktur (einschl. Nebenwohnsitz)

Alter 31.12.2019 31.12.2018 30.12.2017 03.01.2017 04.01.2016 02.01.2015 02.01.2014 Alter

Datenreihe 1 Datenreihe 2 Datenreihe 3 Datenreihe 4 Datenreihe 5 Datenreihe 6 Datenreihe 7

0 bis 3 Jahre 839 826 779 753 714 704 645 0 bis 3 Jahre

4 bis 6 Jahre 609 624 587 571 555 511 513 4 bis 6 Jahre

7 bis 15 Jahre 1826 1803 1784 1799 1784 1788 1794 7 bis 15 Jahre

16 bis 18 Jahre 613 665 692 679 714 743 729 16 bis 18 Jahre

19 bis 65 Jahre 14000 13990 13951 13922 13807 13652 13433 19 bis 65 Jahre

66 Jahre und älter 5154 5107 5052 4961 4874 4812 4715 66 Jahre und älter

Gesamt 23041 23015 22845 22685 22448 22210 21829 Gesamt
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Allgemeine Betrachtung 
 
Die Gesamtbevölkerung nach der Geschlechteraufteilung ist in der Stadt Quickborn wie in 
den Vorjahren sehr ausgewogen; zu 51% weiblich und zu 49% männlich. 
 
Der Ausländeranteil an der Gesamtbevölkerung war durch den erheblichen Flüchtlingszu-
zug in den letzten Jahren stetig angestiegen. Im Jahre 2019 ist ein geringer Anstieg von 
0,2% (+46 Personen ggü. Ende 2018) zu verzeichnen. 
Ende 2019 liegt somit der Ausländeranteil an der Gesamtbevölkerung bei  
9,7% (2.243 Personen). 
In den Jahren zuvor lag der Ausländeranteil Ende 2012 bei 6,3%, Ende 2013 bei 6,7%, 
Ende 2014 bei 7,1%, Ende 2015 bei 8,2% Ende 2016 bei 8,9%, Ende 2017 bei 9,2% und 
2018 bei 9,5 %. 
Die stärksten in Quickborn vertretenen ausländischen Staatsangehörigkeiten sind  
polnisch (213 Personen), syrisch (166 Personen), türkisch (165 Personen), afghanisch (161 
Personen)und rumänisch (114 Personen). Die weiteren ausländischen Staatsangehörigkei-
ten liegen deutlich unterhalb der dreistelligen Zahl.  
Auffällig ist, dass insbesondere bei den syrischen und afghanischen Staatsangehörigen der 
Anteil der Kinder unter 16 Jahre bei über 37 % deutlich höher als der Quickborner Durch-
schnitt von 14 % liegt.Gleichzeitig ist festzustellen, dass die Altersgruppe über 65 Jahren 
bei der ausländischen Bevölkerung in Quickborn lediglich 4,6 % liegt und damit erheblich 
unter dem Quickborner Durchschnitt von 22,3 % liegt. 
 
Stieg die Einwohnerzahl Quickborns in den Vorjahren jährlich noch um über 200 Personen 
so waren es in 2019 allerdings nur noch 31 (von 22.015 auf 22.046). 
 
Bei der Altersstruktur in Quickborn ist festzustellen, dass die Zahl der älteren Menschen 
(über 65 Jahre) in den letzten Jahren kontinuierlich ansteigend ist (Ende 2008 = 4.269 / 
Ende 2019 = 5.154 Personen). Betrug der Anteil der älteren Menschen (über 65 Jahren) an 
der Quickborner Gesamtbevölkerung Ende 2008 noch 19,9%, so stieg dieser jährlich konti-
nuierlich bis Ende 2019 auf 22,3% an. Allerdings stieg der prozentuale Bevölkerungsanteil 
gegenüber 2018 (22,2%) kaum an (0,1 %). 
 
Dem gegenüber ist jedoch auch die Zahl der jüngeren Bevölkerung bei der Gesamtbe-
trachtung der Kinder / Jugendlichen von 0-15 Jahren in den letzten 5 Jahren wieder 
kontinuierlich angestiegen (Vergleich 2014= 2.952 / 2019= 3.274 und gegenüber dem Vor-
jahr ein plus von 21 Kindern unter 16 J.).Die Zahl der Jugendlichen zwischen 16 und 18 
Jahren ist gegenüber dem Vorjahr erneut nicht unerheblich von 665 auf 613 um 52 Perso-
nen gesunken. Die Zahl der 0-3 Jährigen hat mit 839 Kindern einen neuen Höchststand 
bekommen. Auffällig ist aber auch, dass die Zahl der Kinder zwischen 4-6 Jahren nach 
einem kontinuierlichen Anstieg in den Vorjahren in 2019 um 15 zurück gegangen ist. 
Die Zahl der 7-15 Jährigen (i.d.R. Schulpflicht) steigt in den letzten Jahren kontinuierlich an 
und hat 2019 mit 1.826 Kindern einen Höchststand erreicht. 
Die Zahl der Personen bis 18 Jahren mit 3.887 ist gegenüber dem Vorjahr (3.918) leicht 
rückläufig und belegt somit knapp 17% der Gesamtbevölkerung.  
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Zahlen, Daten, Fakten 
 

 
2017 2018 2019 

Entleihungen 161.947 146.302 143.214 

Medienbestand 34.086 34.127 33.832 

Jahresöffnungsstunden 1.403 1.410 1.403 

Benutzer 2.335 2.093 2.088 

Neuanmeldungen 389 401 593 

Besucher 38.126 37.450 41.619 

Besuche Homepage 14.059 20.809 15.510 

Personalstellen 3,75 3,75 3,75 

Veranstaltungen 151 178 221 

Veranstaltungsteilnehmer 2.610 3.412 4.457 

 
 
Entwicklung der Ausleihzahlen  
 
 

 



Stadtbücherei 
 

- 67 - 

 

Onleihe zwischen den Meeren 2017 2018 2019 

Entleihungen   8.512 8.565 8.331 

Benutzer   1.215 1.417 1.520 

 
 
 
Benutzer, Besucher  
 
2019 gab es insgesamt 2.088 aktive Entleiher (Benutzer). Davon 
kommen 1.544 aus Quickborn und 544 aus umliegenden Gemein-
den. 593 Benutzer haben sich neu angemeldet. 
Die Stadtbücherei hatte 2019  41.619 Besucher. Das sind im 
Durchschnitt 3.468 Besucher pro Monat.  
 
 
 
Personal 
 
Das Team der Stadtbücherei besteht aus 7 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern, die lt. Stellenplan auf 3,75 Stellen arbeiten.  
Seit 1. August 2016 ist die Stadtbücherei Quickborn Ausbildungs-
bibliothek und beschäftigte zusätzlich eine Auszubildende. Die 
Auszubildende konnte im Mai 2019 ihre Ausbildung erfolgreich 
abschließen und hat eine Arbeitsstelle in Hamburg angetreten. 
 
Weitere personelle Veränderungen: 
 
Eine Mitarbeiterin ist in Rente gegangen. Für sie kam im November eine neue Bibliothek-
sassistentin (19,5 Std.) ins Team. 
Der bisherige Leiter hat zum Ende des Jahres die Stadtbücherei verlassen. Für ihn kommt 
am 15.02.20 eine neue Diplom-Bibliothekarin (30 Std.) ins Team, die sich die Leitung wei-
terhin mit einer Kollegin (zuletzt 19,5 Std.) teilt. 
 

 Anzahl Stellen 

Fachbibliothekar/in 2 1,27 

Fachangestellte / Bibliotheksassistentin 2 1,52 

Büchereiverwaltungs-Angestellte 3 0,96 
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Veranstaltungen 
 
Die 217 Veranstaltungen (VA) in 2019 besuchten 4.297 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 
 

 2017 Teilnehmer 2018 Teilnehmer 2019 Teilnehmer 

Klassenführungen 
(Klasse 1 – 10) 

7 159 12 274 11 254 

VA für Kinder und 
Jugendliche 

122 1.795 148 2.332 180 3028 

VA für Erwachsene 18 266 14 320 22 444 

Bücherflohmarkt 
zum Eulenfest 

1 390 1 486 1 571 

Ausstellungen 3  3  3  

Gesamt 151 2.610 178 3.412 217 4297 

 
 

                                
 
 
Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche 
 
- Vorlesen für Kindergarten- und Vorschulkinder (1 - 2x wöchentlich) 
- Bilderbuch-Kino (monatlich):  
- für Kinder von 3 – 5 Jahren mit „Freddy“, einem LED-Flachbildschirm (75“; 165 x 

92,8 cm) mit Multitouch-Funktion. 
- „Lesestart“ (monatlich):  
- Vorlesen für Kinder von 3 - 5 Jahren. Einsatz des Erzähltheaters Kamishibai 
- Vorlesen und Basteln für Kinder von 5 - 10 Jahren  

in den Oster- und Herbstferien und vor Weihnachten 
- Lesetag: 
- Aktionstag in Kooperation mit der Quickborner Grundschule Mühlenberg mit den 

Kinderbuchautorinnen Heike Wiechmann und Anja Ackermann sowie dem Autor 
Wolfram Eicke 

- Ferien-Lese-Club (FLC):  
in den Sommerferien für die Klassen 5 – 7. Die FLC-Abschlussparty mit 91 Teil-
nehmern fand dieses Jahr im Beluga Kino Quickborn statt. 

- Lesetreff „Projekt Elternlotsen“ (3x wöchentlich): 
- Lese- und Hausaufgabenhilfe für Kinder von Migranten und Flüchtlingen 

in Kooperation mit dem Diakonischen Werk Hamburg-West/Südholstein 
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Veranstaltungen für Erwachsene 
 
- Lesungen der Quickborner Autoren Kristin Geisler und Peter Jäger  
- Literaturkreis (monatlich) in Kooperation mit der VHS Quickborn 
- Kreativ-Treff: Bastelabende für Erwachsene. Themen: „Basteln mit dem Hobbyplot-

ter“ und „Weihnachtliche Stempelideen“  
- Vortrag zum Thema „Resilienz“ mit Autor Felix Maria Arnet in Kooperation mit der 

VHS Quickborn 
- Vortrag zum Thema „Tinnitus“ in Kooperation mit der Firma Hörgeräte Gärtner 
- Filmvorführung „Die göttliche Ordnung“  zum Internationalen Frauentag in Koopera-

tion mit der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Quickborn 
- „Workshop Pubertät“ in Kooperation mit der Stadtjugendpflege Quickborn 

 
 
Veranstaltungen für Alle 
 

- Nacht der Bibliotheken: Veranstaltungsabend von über 50 Bibliotheken in Schleswig-
Holstein, Motto: „mach es!“ mit 113 Teilnehmern in der Stadtbücherei Quickborn  

- Star Wars Reads Day: 
Vorlese- und Aktivitätentag zum Thema Star Wars mit 165 Teilnehmern 

- Bücherflohmarkt zum Eulenfest mit 571 Besuchern 
 
 
Ausstellungen 
 
Ausstellung „Über Leben – Ezidinnen nach dem Femizid 2014“ in Kooperation mit der 
Quickborner Gleichstellungsbeauftragten und dem Arbeitskreis Interkulturelle 
 
 
- Frauenarbeit (Deutscher Frauenring, Caritas Migrationsberatung Quickborn und 

Diakonisches Werk Hamburg West-Südholstein) 
- Ausstellung „Stadtnatur“ in Kooperation mit dem BUND Quickborn 
- Foto-Ausstellung „Die Natur Costa Ricas“ mit Bildern von Wilhelm Flade-Krabbe 
- Ausstellung „Traumbilder und Gedichte“ von Birgit Seibert-Frick 
 
 
Neuerungen / Projekte in 2019 
 
- Neue Veranstaltungsreihe „Strick und Schnack“. Treffpunkt für Alle, die zusammen  

handarbeiten und sich austauschen möchten. 
- LeseLachmöwe: Start des Leseförderprojektes für Büchereien und Kitas, entwickelt 

von der Büchereizentrale Schleswig-Holstein und gefördert von den Sparkassen in 
Schleswig-Holstein. Die Bücherkiste „fliegt“ im Wechsel von 3  Monaten durch alle 
Quickborner Kindergärten.   

- Teilnahme an den Kinder- und Jugendbuchwochen der Büchereizentrale Schleswig-
Holstein mit Lesungen der Autoren Ulf Blanck und Till Penzeck. 

- Anschaffung von 119 Tonies (Hörspielfiguren) und 4 Tonieboxen für die Ausleihe. 
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Ausblick 2020 
 
- Im Mai wird die langjährige Leiterin Monika Pütz in Rente gehen. Ihre Stelle wurde 

im Februar ausgeschrieben, um das Leitungs-Tandem wieder zu komplettieren. 
- Die Wochen-Arbeitsstunden von Astrid Möller und Sabine Treuten werden ab 

15.02.20 um je 3 Std. angehoben (dann 13,75 und 11 Std.). 
- Frau Möller und Frau Kellermann werden ab Ende Februar ein Konzept zur Senio-

renarbeit in Zusammenarbeit mit den Quickborner Senioreneinrichtungen erstellen. 
Zunächst wird festgestellt welcher Bedarf und welche Wünsche bestehen, um da-
rauf mit Angeboten zu reagieren, die entweder schon vorhanden sind oder evtl. an-
geschafft werden. 

- Am 08.10.2020 findet eine gemeinsame Veranstaltung des Kultur-Verein Quickborn 
in der Stadtbücherei statt mit dem Titel „Schleswig-Holstein und Dänemark. Ge-
schichte im Spiegel der Literatur“ – Vortrag / Lesung und Fotos mit Herrn Dr. Peter 
Wenners. 

- Die Anstrengungen, die Akzeptanz der Stadtbücherei in der Bevölkerung weiter zu 
stärken (s. gestiegene Besucherzahlen) und sie zum 3. Ort zu machen, werden von 
den beiden neuen bibliothekarischen Kräften sicher mit zusätzlichen und neuen 
Ideen verstärkt werden. 
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IM GANZEN- kurz gesagt 
 
Die VHS hat erfolgreich im vergange-
nen Jahr ihr Angebot von 266 durchge-
führten Kursen und Lehrgängen, verteilt 
auf rd. 6.073 Unterrichtseinheiten bei 
2.856 Anmeldungen umgesetzt.  
 
Die Anmeldezahlen sind schwankend 
und die neuen Anmeldungen zeigen, 
dass die neue Zielgruppe der jetzt ab 
30 Jährigen den Weg zur VHS Quick-
born findet.  
 
Einige Kursformate sind bedarfsorien-
tiert für kleinere Gruppen bei höherem 
Entgelt neu konzipiert. Z.B. Yoga, der 
in einem kleineren Raum mit maximal 9 anstelle von zuvor 14 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern stattfindet. Die niedrigere Teilnehmerzahl von 2018 auf 2019 resultiert aber auch 
aus der geringeren Auslastung des beruflichen Lehrgangs Psychologischer Bera-
ter/Beraterin. Trotz intensiver Werbemaßnahmen kam dieser Kurs leider nicht zustande 
und da bei laufendem Lehrgang daraus dann weitere, einzeln buchbare Module hervorge-
hen, hat auch dieser Verlust zum Rückgang der Teilnehmerzahl beigetragen. Darüber hin-
aus konnte in 2018 noch der Lehrgang zur Officemanagerin/zum Officemanager durchge-
führt werden. Aufgrund von Dozentenmangel war dies in 2019 nicht realisierbar. Weiterhin 
ist festzustellen, dass der Bereich zur beruflichen Bildung in Bezug auf die Kurse zur digita-
len Kompetenz an Nachfrage verloren hat.  
 
 
In der Übersicht: 
 

 Kurse/ 
Lehrgänge 

Unterrichtseinheiten Teilnehmer/ 
Anmeldungen 

2019 266 6.072,67 2.856 
2018 326 5.147,33 3.012 
2017 309 6.170,00 2.970 
2016 316 5.636,33 3.052 
2015 312 5.235,00 3.013 
2014 292 5.288,67 2.948 

 
 
Personaleinsatz 
 
Die Anzahl durchgeführter und betreuter Kurse entspricht der Personaldecke. 
Die VHS hat als Ziel eine serviceorientierte Beratung für die Bürgerinnen und Bürger und 
sieht, dass der Beratungsbedarf der Teilnehmenden weiter deutlich gestiegen ist.  
Die hohe Zahl an Interessenten mit sehr geringen Deutschsprachkenntnissen ist weiter ein 
Zeitfaktor. Die kontinuierliche Zunahme an älteren Teilnehmenden erfordert weiterhin mehr 
Redezeit. 
 
Weiter gestiegen ist der Aufwand bei der Dozentenakquise (der Arbeitsmarkt bietet viele 
Festanstellungen und die Dozententätigkeit ist daher für viele kein finanzieller Anreiz 
mehr).  
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Die beruflich qualifizierenden Lehrgänge haben feste „Stamm-Dozentinnen u- -dozenten“ 
und sind daher „sicher“ und sehr qualifiziert besetzt.  
Die TN-Auswahl der Interessierten der beruflich orientierten Lehrgänge benötigt qualifizier-
te Beratungszeit – dementgegen wurden die optimierten Büroabläufe (Wiederanmeldeliste/ 
Pinnwandzettel) noch weiter verfeinert und optimiert.  
 
 
Kursentwicklungen der einzelnen Fachbereiche 
 
Beruf und Karriere 
 
Als Weiterbildung hat die VHS wieder die Lehrgänge zum Hypnosecoach mit 15 TN und die 
kaufmännischen Weiterbildungen zum Wohnimmobilienverwalter/in oder Immobilienmak-
ler/in mit insgesamt 27 TN durchgeführt. Im Ganzen ist der Bereich Beruf wieder auf dem 
Vormarsch und wird mit neuen Lehrgängen weiter interessant bleiben. So haben wir für 
2020 zwei neue Berufsbilder aufgenommen: Seniorenassistenz und Homestager/in.  
Wir erwarten auch für den Bereich der Immobilienlehrgänge einen weiteren Aufschwung, da 
bis Ende 2021 alle Maklerinnen u. Makler und Verwalterinnen u. Verwalter am Markt durch 
das neue Berufsrecht (§ 34 C der Gewerbeordnung) seit dem 1. August 2018 zur Fortbil-
dungsverpflichtung alle 3 Jahre eine solche leisten müssen und unsere Lehrgänge dafür 
zertifiziert sind. Die gesteigerte Nachfrage merken wir bereits jetzt für das Frühjahr 2020.  
 
 
Digitale Kompetenz 
 
Die Kurse zu Smartphone und Tablet sowie iPhone und iPad sind bei den Seninoren noch 
beliebt, Tendenz abnehmend – die weiteren Laptop-EDV Angebote sind rückläufig. Das 
bestätigen auch die anderen Volkshochschulen im Land. 
 
 
Gesundheit und Fitness 
 
Sehr gut gebuchte Gesundheitskurse. Die Themen: Entspannung, Prävention und Körper-
bewusstsein werden von den TN weiter gelebt und entsprechend nachgefragt.  
 
 
Gesellschaft und Leben 
 
Eine Sonderveranstaltung zum Thema Resilienz hat mit 15 TN erfolgreich stattgefunden. 
Bei den Kursangeboten der Reihe Recht: Alles was Sie wissen solltenO  der Rechtsanwäl-
te einer Quickborner Kanzlei zu den Themen Patientenverfügung wurden auch in diesem 
Jahr noch Zusatztermine aufgrund der großen Nachfrage eingerichtet. Die Fahrt zur Ge-
denkstätte nach Bergen-Belsen wurde von Herrn Bülck vom Elsensee-Gymnasium mit sehr 
viel Freude umgesetzt und war mit 53 mitfahrenden Schülern und Lehrkräften von den 
beiden Quickborner Gymnasien eine erfolgreiche Veranstaltung für die Schulen. Zwei Bür-
gerinnen / Bürger hatten sich zu dieser Fahrt angemeldet, die allen offen steht. Dieses ist 
eine durchschnittliche Nachfrage. Für das kommende Jahr ist der Termin schon gebucht, 
da die Gedenkstätte einen enormen Zulauf aus vielen Ländern der Welt erfährt. Wir sind im 
Gespräch mit den Lehrkräften der Comenius-Schule Quickborn und prüfen eine Erweite-
rung der Schülerkreise.  
Das wissenschaftliche Forum Philosophie unter der Leitung von Professorin Dr. Barbara 
Brüning konnte leider aus Dozentengründen nicht stattfinden.  
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Kultur und Gestalten 
 
Die Studienreise nach Norwegen (12 TN) und die Ballettfahrt (19 TN) haben erfolgreich 
stattgefunden. Die Konzert-und Theaterfahrten (NEU: 2 x Konzertbus mit 48 und 49 TN und 
3 x Theaterbus (mit 49, 52 TN) werden mit steigenden Abo-Anmeldungen fortgesetzt. Als 
Magnet ist immer noch die Elbphilharmonie ein starkes“ Zugpferd“ und da freuen wir uns 
über die jahrelange gute Zusammenarbeit mit der Volksbühne.  
Wir konnten erstmalig eine Fahrt in die Elbphilharmonie + 1 x Theater anbieten, dieses als 
Weihnachtsgeschenk terminierte Paket war mit 48 TN ausgebucht.  
Die Kreativkurse im Bereich Fotografie erleben weiterhin eine Renaissance und so hat die 
VHS wieder zum Grundlagenkurs auch Fotoexkursionen und Spezialthemen in das Pro-
gramm aufgenommen. Die erfolgreichen Vernissagen im Jahr 2019 wurden auch unter dem 
Thema Fotografie ausgewählt. 
 
Sprachen und Verständigung 
 
Die Entwicklung hin zu kleineren Lerneinheiten hat sich bewährt und macht es möglich, 
auch „Nischen-Sprachen“ anbieten zu können: Neu gestartet: portugiesisch und griechisch 
sowie 2 x schwedisch. 
 
 
DAF-Kurse (Deutsch als Fremdsprache) 
 
Die Anmeldezahlen in den: Deutsch als Fremdsprache-Kursen sind leicht rückläufig. Wir 
bieten in Quickborn jedes Semester einen Einsteigerkurs A1.1 und einen Fortsetzungskurs 
an.  
 
 
STAFF-Kurse (Starterpaket für Flüchtlinge) 
 
Die VHS bot die vom BAMF geförderten und vom Landesverband der Volkshochschulen 
organisierten STAFF-Alphabetisierungs- und Aufbaustarterkurse für Flüchtlinge gleich 5 x 
an. Diese Kurse ermöglichten 82 Flüchtlingen den Einstieg in das Lernen von Sprache und 
Gesellschaftsthemen. Für 2020 sind weiterhin BAMF-geförderte STAFF-Kursangebote bei 
der VHS geplant, mit dem Ziel allen Geflüchteten in Quickborn diese Möglichkeit zu bieten 
und mit einem anerkannten Telc-Sprachzertifikat abzuschließen.  
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2005 249 41 20 179 * 4 69 k.A. k.A. k.A. 180 

2006 225 48 14 153 * 5 41 197 19 9 147 

2007 215 53 13 116 * 5 77 198 18 9 141 

2008 170 42 10 103 * 9 32 137 21 12 153 

2009 194 58 15 102 * 9 38 155 18 4 173 

2010 203 45 29 88 * 12 53 157 19 8 164 

2011 204 51 6 134 13 11 59 154 21 7 217 

2012 195 40 20 125 10 11 139 172 11 4 202 

2013 208 47 26 125 10 3 184 197 22 5 272 

2014 208 47 34 120 7 5 142 181 22 4 184 

2015 205 48 16 132 9 6 130 176 26 3 164 

2016 239 67 5 156 4 5 249 195 28 3 188 

2017 208 69 10 121 1 7 173 166 34 3 137 

2018 183 49 10 117 7 8 143 139 24 10 173 

2019 220 74 22 117 2 5 163 
216 (2 aus 

2018) 
34 6 180 
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Die Fallzahlen sind im Jahr 2019 auf insgesamt 241 Fälle angestiegen. Dies ist ein erheb-
licher Anstieg im Vgl. zum Vorjahr. 
Im Vergleich zu den Vorjahren sind die Rücknahmen leicht angestiegen. Ebenfalls wurde 
ein leichter Anstieg der Umplanungen (20) verzeichnet.  
Die Anzahl der Versagungen durch den Kreis hat sich unerheblich verringert. 
 
Die Negativatteste sind gegenüber dem Vorjahr wieder um einige Fallzahlen angestiegen. 
 
 
Definition / Erläuterung 
 
Vorbescheid nach § 66 LBO zur Abklärung von grundsätzlichen Fragestellungen der Be-
baubarkeit. Es handelt sich um ein formloses Verfahren, die  ohne Heranziehung von bau-
vorlagenberechtigten Fachplanern ist nicht erforderlich. Der Vorbescheid ermächtigt noch 
nicht zum Bauen. Die Prüfung der Gemeinde umfasst die planungsrechtliche sowie gege-
benenfalls die landschaftsplanerische Beurteilung. 
 
Bauanträge im vereinfachten Verfahren nach § 69 LBO und normalem Antragsverfahren 
nach § 67 LBO werden durch die Bauaufsicht unterschiedlich intensiv geprüft. Bei dem 
vereinfachten Verfahren übernimmt der / die Bauvorlageberechtigte die Verantwortung für 
die bautechnischen Nachweise, u.a. für die Statik, die im Antragsverfahren nach § 67 LBO 
geprüft wird. Die Prüfung der Gemeinde umfasst die planungsrechtliche Beurteilung, Versi-
ckerungs- und Entwässerungsanträge sowie ergänzende Stellungnahmen z.B. der örtlichen 
Verkehrsaufsicht, der Gewerbeaufsicht und der Landschaftsplanung. 
 
Bauanzeigen / Baufreistellungen nach § 68 LBO (Genehmigungsfreistellung) können z.B. 
für Ein- und Zweifamilienhäuser (Gebäude der Gebäudeklassen 1 bis 3) sowie An- und 
Umbauten derselben in Bebauungsplangebieten gestellt werden. Die Prüfung der Bauauf-
sicht entfällt im Idealfall. Mit den Bauarbeiten darf 1 Monat nach Einreichen der Bauunter-
lagen bei der Bauaufsicht begonnen werden, die Bauaufsicht dokumentiert dies durch so 
genannte Baufreistellungen anstelle von Baugenehmigungen. Die Prüfung der Gemeinde 
umfasst die Einhaltung der Festsetzungen, Versickerungs- und Entwässerungsanträge, 
Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen.  
 
Befreiungen nach § 31 BauGB in Verbindung mit § 30 BauGB sowie Abweichungen nach 
§ 71 LBO in Verbindung mit § 84 LBO (Örtliche Bauvorschriften) sind Befreiungen von den 
Festsetzungen des Bebauungsplanes. Die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens ist 
erforderlich. Befreiungen erfolgen im Einvernehmen mit dem Fachbereich Stadtentwicklung 
und Umwelt. Sie werden nicht nur als gesonderter Antrag gestellt, sondern sind in Verbin-
dung mit allen anderen Antragsarten möglich. Die Fälle einer separaten Befreiungsantrag-
stellung sind statistisch auch in den sonstigen Vorhaben erfasst. 
 
Rücknahmen des Antrages sind gebührenfrei möglich, wenn noch kein Bescheid erfolgt ist. 
Ist der Antrag unvollständig und / oder bestehen Bedenken gegen das Vorhaben oder be-
steht keine Aussicht auf Genehmigung, erfolgt durch die Bauaufsicht eine Anhörung. In 
jedem Fall erhält mit der Anhörung der Antragsteller die Möglichkeit der gebührenfreien 
Rücknahme.  
 
Versagungen werden für Vorhaben erteilt, die nicht genehmigungsfähig sind. 
 
Sonstige Vorhaben sind z.B. Überdachungen, Vorhaben, für die Befreiungen von der Gara-
genverordnung zu erteilen sind, Abrisse, die anzuzeigen und / oder zu genehmigen sind 
u.a.. Eine Erfassung erfolgt erst seit 2011. Die Spalte für Abrisse wurde aus der tabellari-
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schen Übersicht entfernt, da Abrisse seit der neuen LBO vom 1.5.2009 genehmigungsfrei 
und nur im Ausnahmefall anzeigepflichtig sind. 
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Zuwendungen 2019 
 
 

Zuwendung 
in € 

Verwendungs-
zweck 

Einrichtung der 
Stadt Quickborn 

Zuwender 

1.500,00 Förderung der 
Jugendhilfe 

Stadtjugendpflege Famila Handelsmarkt Hamburg 
GmbH & Co. KG 

750,00 Förderung der 
Volksbildung 

Comenius-Schule Jens Verlaat Service GmbH 

242,62 Kita 
Zauberbaum 

Fachbereich 
Bildung, Jugend und 
Kultur 

Rewe Markt GmbH 

439,43 Kita 
Zauberbaum 

Fachbereich 
Bildung, Jugend und 
Kultur 

Rewe Markt GmbH 

150,00 Förderung der 
Volksbildung 

Volkshochschule VR Bank in Holstein eG 

5.000,00 Förderung der 
Heimat- und 
Kulturpflege 

Fachbereich 
Bildung, Jugend und 
Kultur; Feuerwerk 
Eulenfest 

LEG Entwicklungs GmbH 

300,00 Förderung der 
Jugendhilfe 

Stadtjugendpflege Bettina und Holger Bennies 

439,43 Kita 
Zauberbaum 

Fachbereich 
Bildung, Jugend und 
Kultur 

Rewe Markt GmbH 

500,00 Förderung der 
Volksbildung 

Volkshochschule ABG Allg. Bauträgergesellschaft 
mbH & Co.KG 

100,00 Kita 
Zauberbaum 

Fachbereich 
Bildung, Jugend und 
Kultur 

AWO Ortsverein Quickborn 

20,00 Förderung der 
Jugendhilfe 

Stadtjugendpflege Jasmin und Roman Schlömmer 
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